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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

I'\QtP( ~X<iIKWE9{ali ~~~X1~~~~l~~ 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

2 4. Sep. 1981 

1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 

Name des Sachbearbeiters: 

Geschäftszahl 2 1 0 6 4 / 3 - I I / 1 / 8 7 Min.Rat Mag.Brandste·dl 
Klappe 5768 Durchwahl f , 

Betr.: Handelsstatistisches 
Gesetz 1988; 
Begutachtungsverfahren 

Fernschreib-Nr. 111145, 111780 f. / 

/h tl/NOI 
Bitte in der Antwort die ~ ( 

Geschäftszahl dieses 

An 

1. Präsidium des Nationalrates 

2. Bundeskanzleramt 

tVerteilt ".\ .. ~~~: .. ~::!... ...... : .. : ........ -
3. Bundeskanzleramt-Sektion VI 

4. Bundeskanzleramt-Verfassungsdien 

5. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

6. Bundesministerium für Finanzen 

7. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

8. Bundesministerium für Inneres 

9. Bundesministerium für Justiz 

10. Bundesministerium für Landesverteidigung 

11. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

12. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

13. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

14. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und erkehr 

15. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

16. Rechnungshof 

17. Österreichisches Statistisches Zentralamt 

18. Oesterreichische Nationalbank 

19. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

20. Präsi~entenkonferenz der Landwirtschaftskammern Ö terreichs 

21. Österreichischer Arbeiterkammertag 

22. Vereinigung Östetreichischer Industrieller 

23. Österreichischer Gewerkschaftsbund 

24. Amt der Burgenländischen Landesregierung 

25. Amt der Kärhtner Landesregierung 

26. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
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27. Amt der Ober österreich ischen Landesregierung 

28. Amt der Salzburger Landesregierung 

29. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

30. Amt der Tiroler Landesregierung 

31. Amt der Vorarlberger Landesregierung 

32. Amt der Wiener Landesregierung 

33. Verbindungsstelle der Bundesländer 

34. Parlamentsklub der FPÖ 

35. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­

heiten übermittelt in der Beilage den Entwurf eines Handels 

statistischen Gesetzes 1988 mit dem Bemerken, daß er einem 

allgemeinen Begutachtungsverfahren bis 15 .. Oktober mit dem 
""*' .' 'r "4'" M't ; , Ersuchen zugeführt wurde, allfällige Stellungnahmen in 

25-facher Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates zur 

Verfügung zu stellen. 

Beilage 

Wien, am 16. September 1987 

Für den Bundesminister 

B ach m a y e r 

Für die Richtigkeit 
~der ~ertigung: 

l--c:1Zt.A~ ~ 
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Bundesgesetz vom .............. 1987 über die statistische 

Erhebung des Warenverkehrs mit dem Ausland (Handelsstatisti­

sches Gesetz 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Waren, die über die Grenzen des Zoll­

gebietes ein- oder ausgeführt werden, sind für die Zwecke 

der amtlichen Handelsstatistik anzumelden. 

(2) Zur Erleichterung des Warenverkehrs und i 

Interesse der Verwaltungsvereinfachung kann das Österreich'sehe 

Stc:cistische Zentral amt auf Antrag durch Bescheid, wenn jedoch ie VOr<lUmlPulJrI­

gen für alle Anmeldepflichtigen gleichermaßen gegeben sind der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch V,r-

ordnung, Waren von der handelsstatistischen Anmeldung befr ien, 

die Anmeldung in anderer Weise als durch Übergabe des hand .1sstatisti­

sc~en Anmeldescheines zulassen oder die unmittelbare Anme-

dung beim Österreichischen Statistischen Zentralamt bewill.-

gen, sofern der Au~sagewert der Statistik nicht beeinträch 

tigt wird. Die vom Österreichischen Statistischen ZentrAIRl!t 

erteilte Bewilligung hat auch Vorschreibungen über die Art 

des Datenträgers, sowie seine Form und seinen Inhalt, zu 

enthalten. 

(3) Die nach diesem Bundesgesetz vorgeschriebe en 

handelsstatistischen Angaben hat dem Österreichischen Stat'sti­

sehen Zentralamt 

a) bei elektrischer Energie das Bundesministerium fUr 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

b) bei nach § 30 lit. g des Zollgesetzes 1955, BGB . 
Nr. 129, in der jeweils geltenden Fassung, zoll 
freien Waren die Monopolverwaltung 

zu Uberrnitteln. . / . 
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§ 2. Von der Anmeldung in der Ein- und Ausfuhr sind 

ausgenommen 

a) Waren, auf welche die Voraussetzungen für die Ge­
währung der Eingangsabgabenfreiheit nach dem Zoll­
gesetz 1955, ausgenommen § 31 Abs. 1 lit. a, d, e 
und f, nach anderen bundesrechtlichen Vorschriften 
oder nach völkerrechtlichen Vereinbarungen über 
die Gewährung der Zollfreiheit zutreffen, sowie Waren, 
die nach dem Zollgesetz 1955 im Postverkehr von der 
Stellungspflicht befreit sind; 

b) Waren, die nach dem Zollgesetz 1955 einem anderen 
Vormerkverkehr als dem zur Ausbesserung oder zur 
Veredlung unterzogen werden, bei nach § 67 Abs. 4 
des Zollgesetzes 1955 bewilligten Vormerkverkehrm 
jedoch nur, wenn bei der Bewilligung eines solchen 
Vormerkverkehrs vom Bundesminister für wirtschaft­
liche Ange~enheiten die Ausnahme von der Anmeldung 
wegen Fehlens einer handelsstatistischen Aussage­
kraft dieses Vormerkverkehrs zugelassen wird; 

c) Waren, die nach den zollgesetzlichen Bestimmungen 
dem Zwischenauslandsverfahren unterzogen werden; 

d) Vorräte von im grenzüberschreitenden Verkehr einge­
setzten Beförderungsmitteln; 

e) Waren, die im Reiseverkehr oder als Übersiedlungs-, 
Erbschafts- oder Ausstattungsgut über die Grenze ge­
bracht werden, sofern sie nicht zum Handel oder zur 
eigenen beruflichen oder gewerblichen Verwendung be­
stimmt sind; 

f) Briefsendungen und Wertbriefe; 

g) Sendungen (§ 10 Abs. 2), deren Wert 5000 S nicht 
übersteigt. 

§ 3. Die handelsstatistische Anmeldung obliegt demjenigen, 

der für die handelsstatistisch anzumeldende Sendung die nach den 

zollrechtlichen Vorschriften vorgesehene Anmeldung abzugeben hat. 

§ 4. Anmeldestelle im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

jenes Zollamt, bei dem der anzumeldende Vorgang anhängig gemacht wird. 

§ 5. (1) Die handelsstatistische Anmeldung hat, soweit nach 

§ 1 Abs. 2 oder 3 nichts anderes bestimmt ist, mittels einer Ausferti­

gung der schriftlichen Anmeldung, im Fall mündlicher Anmeldung mittels 

einer Ausfertigung der zollamtlichen Bestätigung im Sinne der zoll­

rechtlichen Vorschriften, zu erfolgen; diese Papie~e haben auch 

alle für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik erforderlichen 

Daten zu enthalten. . / . 
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(2) Zur Ergänzung oder Berichtigung der amtlichen 

Handelsstatistik kann das Österreichische Statistische Zen ral­

amt bei den Zollämtern vorhandene Urkunden über die Durch­

führung des Zollverfahrens auswerten. 

§ 6. Für die handelsstatistische Anmeldung sind na h­

stehende Verkehrsarten zu unterscheiden 

a) die Einfuhr in den freien Verkehr einschließli h 
der Entnahme von Waren aus offenen Lagern auf 
Vormerkrechnung; 

b) die Einfuhr im Vormerkverkehr; 

c) die Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr; 

d) die Ausfuhr aus dem freien Verkehr; 

e) die Ausfuhr im Vormerkverkehr; 

f) die Wiederausfuhr im Vormerkverkehr. 

§ 7. Im Vormerkverkehr sind außerdem zu unterschei en 

a) Waren zur Veredlung 

b) Waren zur Ausbesserung 

und cl i e R ü c k b r i n gun g der u n t e r I i t. a und b gen a n n t n 
Waren. 

§ 8. (1) Die Einlagerung von Waren des freien Verkehrs, 

ausgenommen unter Beibehaltung ihrer inländischen Eigenschaften, 

oder von Waren aus einem Eingangsvormerkverkehr zur Veredlung 

ode!' zur Ausbesserung in ein Zollager oder in eine Zoll freizone j st 

sinngemäß nach § 6 lit. d oder fanzumeIden. 

(2) Die Rückbringung von im Abs. 1 genannten Waren 

in das übrige Zollgebiet ist sinngemäß nach § 6 lit. a oder b 

anzumelden. Dabei ist als Ursprungsland "Zollager" oder "Zoll­

freizone" anzugeben, wenn die Waren im Zollager oder in der 

Zollfreizone ursprungsbegründend behandelt worden sind. 

. / . 
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§ 9. Im fortgesetzten Veredlungsverkehr (§ 89 Abs. 4 

des Zollgesetzes 1955) hat die Ausstellung eines neuen An­

meldescheines zu unterbleiben. 

• 

§ 10. (1) Jeder handelsstatistische Anmeldeschein darf nur 

den Inhalt einer Sendung zum Gegenstand haben. Enthält eine Sen­

dung Waren verschiedener Art, so sind diese im handelsstatisti­

schen Anmeldeschein getrennt auszuweisen. In diesen Fällen ist 

die Bezeichnung, die Menge, der Wert und die handelsstatistische 

Nummer für jede einzelne Ware anzugeben. 

(2) Als Sendung im Sinne des Abs. 1 sind Waren 

anzusehen, die Gegenstand einer Anmeldung 

zol1rechtlicren Vorschriften sind. 

im Sinne der 

(3) Teile einer Sendung, die zu verschiedenen 

Verkehrsarten im Sinne der §§ 6 und 7 anzumelden sind, sind 

bei der Anmeldung nicht zu berücksichtigen, wenn ihr Wert 

5000 S nicht übersteigt. Übersteigt der Wert 5000 S, so sind 

sie entsprechend der Verkehrsart anzumelden, der sie zugeführt 

werden. 
. / . 
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§ 11. Bei der Ausfuhr von Sammelladungen der Spedi eure 

ist für die handelsstatistische Anmeldung nicht die ganze Ladung als 

Sendung anzusehen, sondern die Teilmenge d~rselben, die de Ab­

sender der Sammelladung (Spediteur) von einem Versender zur Be­

förderung nach einem Bestimmungsland übergeben wird. 

§ 12. (1) Form und Inhalt der handelsstatistischen Anm Ide­

scheine werden nach den Erfordernissen der Handelsstatistik 

durch Verordnung bestimmt. 

(2) Für die handelsstatistische Anmeldung ka n 

erfraqt werdei, 

a) die Bezeichnung der Ware; 

b) die handelsstatistische Nummer der Ware; 

c) die Menge der Ware; 

d) das Rohgewicht der Sendung; 

e) der Grenzwert der Ware in österreichischen Schi ling; 

f) der Gesamtrechnungsbetrag in der fakturierten W' hrung; 

g) das Ursprungs-, Herkunfts-, Handels- bzw. Besti mungs­
land der Ware; 

h) der endgültige i~ändische Bestimmungsort oder der 
ursprüngliche inländische Versandort der Ware; 

i) das Eintrittszollamt; 

j) Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer der PackRtU ke 
oder Fahrzeuge; 

k) die zu Grunde liegende Geschäftsart; 

1) das Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Kraft-, .Luftf hrzeug 
und andere), mit dem der Grenzübertritt erfolgt bzw. 
die sonstige Art des Grenzübertrittes (Postverk hr, 
kleiner Crenzverkehr, Triftung, Viehtrieb usw.); 

m) der Standort des Zollagers oder der Zollfreizon ; 

n) allfällige Bewilligungsdaten; 

0) der Name (Firma) und die Anschrift des Versende s, 
des Absenders, des Empfängers und des Anmelders 
der Ware; 

. /. 
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p) der Ort und das Datum der Ausstelluno des handels­
statistischen Anmeldescheines. 

§ 13. Die Ware ist nach_sprachqebräuchlicher, handels­

üblicher oder zolltarifarischer Benennung anzumelden. Bei 7um 

Handel oder zur eigenen beruflichen oder gewerblichen Verwendung 

bestimmten Waren ist außerdem die handelsstatistische Nummer, 

der die Ware zuzuordnen ist, anzugeben, sofern nicht alle für die 

Bestimmung dieser Nummer maßgebenden nicht ohne weiteres erkenn­

baren Merkmale erklärt werden. 

§ 14. (1) Als Menge ist bei der Ein- und Ausfuhr das 

Eigengewicht, das ist das Gewicht der Ware ohne Umschließung, 

anzumelden. 

(2) Ist das Eigengewicht nicht bekannt und wird 

es auch nicht für Zwecke des Zollverfahrens erhoben, so ist das 

Reingewicht, das ist das Gewicht der Ware mit den i § 8 Abs. 1 

des Taragesetzes, BGBl.Nr. 130/1955, in der jeweils geltenden 

Fassung,angeführten Umschließungen, anzumelden. Ist auch dieses 

weder bekannt noch für das Zollverfahren zu ermitteln, ist das 

Gewicht zu schätzen. 

(3) Wenn dies zur Erhöhung des Aussagewertes der Handels­

statistik erforderlich und mit dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit, 

Einfachheit und Kostenersparnis vereinbar ist, ist durch Ver-

ordnung anzuordnen, daß bei bestimmten Waren außer dem Gewicht 

noch andere Mengenbezeichnungen, wie insbesondere die Stück-

zahl, die Anzahl der Paare, die Anzahl der Liter, die Anzahl 

der Kubikmeter (Raummeterf Festmeter), die Anzahl der Meter, 

die Anzahl der Quadratmeter oder die Anzahl der Packungen, anzu­

geben sind. . / . 
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§ 15. (1) Als Wert der Ware ist grundsätzlich der ert 

in österreichischen Schilling anzumelden, den die Ware bei Grenz­
übertritt hat (Grenzwert). 

(2) Bei der Einfuhr wertzollpflichtiger ist 

an Stelle des Grenzwertes der Zollwert anzugeben. 

(3) Soweit zur Ermittlung des Grenzwertes Be räge 

in fremder Währung herangezogen werden, findet für deren U rech­

nung in österreichische Schilling § 10 des Wertzollgesetze 1980, 

BGBl. Nr. 221 L in der jeweils gel tenden Fassunq, sinnqemäß Anwendung. 

§ 16. (1) Bei der einfuhr besteht der Grenzwert au dem 

tatsächlichen (fakturierten) Kaufpreis am ausländischen Versand­

ort (nach Abzug aller Skonti und Rabatte) und den anteilsmäßigen 

au~Jändischen Nebenkosten (Fracht-, Versicherungs-, Verpackungs-, 

i~~Lreifungs-, Lager- und Speditionskosten, ausländische Aus- und 

Durchfuhrabqaben, Provisionen usw.) vom ausländischen Versandort 

bis zur österreichischen Zollgrenze. Die österreichischen Ein­

gangsabgaben und die sonstigen inländischen Nebenkosten bil en 

keinen Bestandteil des Grenzwertes. 

(2) Bei der Ausfuhr besteht der Grenzwert au dem 

tatsächlichen (fakturierten) Verkaufspreis am inländischen er­

sandort (nach Abzug aller Skonti und Rabatte) und den 

Versicherungs- und sonstigen inländischen Nebenkosten (Ver­

packungs-, Zustreifungs-, Lager- und Speditionskosten, Ausf hr­

abgaben LSW.) vom inländischen Versandort bis zur Zollgrenz . 

Die ausländischen Nebenkosten (ausländische Fracht- und 

sichI:HljI'Y~k',! jen, ausländische Eingangsabgaben u. dgl.) en 

keinen Bestandteil des Grenzwertes. 
/ . 
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(3) Sind die zur Ermittlung des Grenzwertes er­

forderlichen Fracht-, Versicherungs- und sonstigen Kosten ab 

oder bis zur Hsterreichischen Zollgrenze im Zeitpunkt der An­

meldung nicht bekannt, so sind sie durch eine mHglichst genaue 

Schätzung im Sinne der Abs. 1 und 2 zu berücksichtigen. 

§ 17. (1) Ist der Kaufpreis der Ware im Zeitpunkt ihres 

Übertrittes über die Zollgrenze nicht bestimmt oder nicht bestimm-

bar oder liegt überhaupt kein Kauf vor (zum Beispiel Einfuhr 

zur Veredlung auf ausländische Rechnung, Wiedereinfuhr von im 

Ausland auf inländische Rechnung veredelten Waren), so ist der 

Grenzwert aus dem Marktwert der Ware am Eingangstag im Eingangs­

ort oder in Ermangelung eines solchen Marktwertes aus ihrem 

Schätzungswert oder aus dem für Waren gleicher Art und Beschaffen­

heit zuletzt erzielten Preis zu berechnen. Wurde die Ware nicht 

unmjttelbar vom ausländischen Versender gekauft, so ist dem 

Grenzwert der Preis zugrunde zu legen, um den die Ware vom 

Empfänger gekauft wurde. 

(2) Ist die Berechnung des Grenzwertes aus dem 

Verkaufspreis nicht mHglich oder liegt kein Verkauf vor (zum 

Beispiel Ausfuhr zur Veredlung auf inländische Rechnung, Wieder­

ausfuhr von im Inland auf ausländische Rechnung veredelten Waren), 

so ist er aus dem Marktpreis der Ware am Versandort oder ihrem 

Schätzungswert zuzüglich der Fracht-, Versicherungs- und son­

stigen Kosten bis zur Hsterreichischen Grenze zu ermitteln. 

§ 18. (1) Wenn bei der Posteinfuhr nicht wertzoll­

pflichtiger Waren ein Grenzwert nicht feststellbar ist, wird 

der in der Zollerklärung enthaltene Wert für die handelsstatisti­

sche Anmeldung zugrunde gelegt. 

(2) Bei der Ermittlung des Grenzwertes von RUck­

waren ist nach MHglichkeit der bei der ursprünglichen Ausfuhr 

beziehungsweise Einfuhr angemeldete Wert heranzuziehen. 

. / . 
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§ 19. Als Gesamtrechnungsbetrag (§ 12 Abs. 2 lit. f) 

hat der Endbetrag der Faktura einschließlich allfälliger Neben­

kosten und abzüglich aller Rabatte und Skonti zu gelten. Vor­

auszahlungen sind nicht in Abzug zu bringen. 

§ 20. (1) Als Ursprungsland gilt nach Maßgabe der 011-

rechtlicren Bestimmungen 

a) das Land, auf das die Definition des § 4 des Zoll esetzes 
1955 zutrifft. Ist dieses Land dem Anmeldepflic ti~en 
nicht bekannt, so ist das Herkunftsland (Abs. 2 an­
zugeben, 

b) bei der Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr das Lan 
das beim Austritt der Ware als Bestimmungsland 
gegeben worden ist. 

, 
n-

(2) Als Herkunftsland ist das Land anzugeben, in 

dem die Ware zum letzten Mal mit der Bestimmung nach Österr ich 

aufgegeben wurde. 

(3) Als Handelsland ist das Land anzugeben, 

dem das Ein- oder Ausfuhrgeschäft abgeschlossen wurde; fehl ein 

solches Geschäft, gilt als Handelsland jenes Land, in dem d e 

Ware zum ersten Mal mit der Bestimmung nach Österreich gehen 

wurde beziehungsweise nach dem die Ware von Österreich 

Versand gebracht wird. 

(4) Als Bestimmungsland ist anzugeben 

t zum 

a) bei der Ausfuhr ausländischer Rückwaren aus dem freien 
Verkehr das Land, nach dem die Rücksendung erfolgt. Die 
Sendung ist als Rücksendung zu bezeichnen; 

b) bei der Ausfuhr im Vormerkverkehr das Land, in dem die 
Veredlung, die Ausbesserung oder der Verkauf erfolgen 
soll; 

c) in allen anderen Fällen das Land, in dem die Ware qe­
braucht oder verbraucht werden soll; ist dieses LAnd 
dem Anmeldepflichtigen nicht bekannt, so ist das 
Land anzumelden, das das letzte bekannte Ziel der 
Versendung bildet. 

§ 21. (1) Waren einer Sendung, die verschiedene 

oder Bestimmungsländer haben, sind nach Ursprungs- oder Be­

stimmungsland getrennt anzumelden, wenn ihr Wert 5000 

. /. 

runqs-
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übersteigt. Übersteigt der Wert diesen Betrag nicht, so sind sie 

bei der Anmeldung außer Betracht zu lassen. 

(2) Bei Bundesstaaten ist als Ursprungs- oder Be­

stirrmungsland stets der Name des Gesamtstaates anzugeben. 

(3) Zollager und Zollfreizonen sind nur nach Maß­

gabe des § 8 als Ursprungs- oder Bestimmungsland anzugeben. 

(4) Gebiete oder Gebietsteile, für die ein eigener 

Ländercode vorgesehen ist, sind nicht als Teil des Staates, dem 

sie angehören, sondern mit ihrem eigenen Ländercode anzugeben. 

§ 22. (1) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der An­

gaben in den handelsstatistischen Anmeldescheinen ist der zur 

handelsstatistischen Anmeldung Verpflichtete verantwortlich. 

(2) Die Anmeldestellen sind verpflichtet, das Vor­

liegen der vollständig ausgefüllten handelsstatistischen Anmelde­

scheine und die Richtigkeit der Eintragungen zu überprüfen. 

(3) Im Sinne des § 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 

die Bundesstatistik, BGBl.Nr. 91/1965, in der jeweils geltenden 

Fassung, haben die Anmeldepflichtigen den Anmeldestellen alle zur 

Überprüfung der handelsstatistischen Anmeldung erforderlichen Aus­

künfte wahrheitsgetreu zu erteilen. 

§ 23. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen Anmelde­

scheine sind von den Zollämtern unmittelbar dem Österreichischen 

Statistischen Zentralamt, dem die Besorgung der Außenhandels­

statistik obliegt, einzusenden, soferne die notwendigen Daten nicht mittels 

automationsunterstützt auswertbaren Datenträgern oder im Rahmen eines Datenver­

bundes dem Österreichischen Statistischen Zentral amt bekanntgegeben werden. 
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(2) Die Anmeldepflichtigen sowie alle im Inland wohn­

haften Personen, deren Namen (Firma) nach den Bestimmungen d eses 

Bundesgesetzes auf den handelsstatistischen Anmeldescheinen er­

zeichnet sind, haben dem Österreichischen Statistischen Zent al­

amt über Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen und alle Be ege 

vorzulegen, die für die Verarbeitung der handelsstatistische 

Anmeldescheine erforderlich sind. 

§ 24. (1) Alle auf Grund dieses Bundesgesetzes gemach en 

Angaben unterliegen der Geheimhaltungspflicht im Sinne des § 10 

des Bundesstatistikgesetzes 1965. 

(2) Diese Angaben dürfen auch nicht anderen Beh 'rden 

oder Ämtern bekanntgegeben werden, sofern dies nicht zur Erh bung 

der im handelsstatistischen Anmelde~erfahren zu entrichtende Ge­

bühren und deren Überprüfung oder zur Einleitung oder Durchf'hrung 

eines Strafverfahrens erforderlich ist. 

§ 25. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes sind unter sinngemäßer Anwendung des § 11 Bun es­

statistikgesetz 1965 zu ahnden. 

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 198 

in Kraft. 

(2) Das Handelsstatistische Gesetz 1958, BGBl. 

Nr. 137/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 122 

1973, BGBl.Nr. 638/1977 und BGBl.Nr. 671/1978, tritt mit Aus 

nahme seines § 34 und der dazugehörigen im § 38 enthaltenen 

Vollzugsklausel mit Ablauf des 31. Dezember 1987 außer Kraft. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetze 

können von dem auf die Kundmachung folgenden Tag an erlassen 

werden; sie treten jedoch frühestens gleichzeitig mit dem In 

krafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft. 
. / . 
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§ 27. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist in 

Fällen von im § 1 Abs. 2 vorgesehenen bescheidmäßigen Erledi­

gungen der Bundeskanzler, in den übrigen Fällen dieser Be­

stimmung sowie hinsichtlich des § 1 Abs. 3 lit. a der Bundes­

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich des 

§ 1 Abs. 3 lit. b der Bundesminister für Finanzen betraut. Soweit 

das Einschreiten der Zollämter betroffen ist, ist mit der Voll­

ziehung dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Finanzen, 

im übrigen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­

heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen be­

traut; sofern Waren betroffen sind, für die der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz 1984, 

BGBl.Nr. 184, zur Erteilung der Aus- oder Einfuhrbewilligung 

zuständig ist, ist auch das Einvernehmen mit diesem Bundes­

minister herzustellen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Seit der Einführung des Handelsstatistischen Geset es 

1958 hat der Warenverkehr eine Entwicklung genommen, die aller 

Anstrengungen bedurfte, um zumindest durch Ausschöpfung vo 

Verordnungsermächtigungen einen Weg zwischen der Notwendigkeit 

einer aussagefähigen Handelsstatistik und Erleichterungen für 

Wirtschaft und Verwaltung zu finden. 

Nun ist mit der Möglichkeit einer substantiellen V 10-

risierung der Freigrenze für Anmeldungen zur amtlichen Handels­

statistik von 1000 Sauf 5000 S der Anlaß gegeben, eine Rei e 

von Novellierungsvorschlägen zu verwirklichen. Da eine Reih 

von Bestimmungen des Gesetzes überholt ist und zu entfallen hat, 

wird einer Neuerlassung der Vorzug vor einer umfangreichen 

Novellierung gegeben, wobei der Aufbau des Gesetzes der be­

stehenden Regelung folgt. 

Vom bestehenden Gesetz unterscheidet sich der Entwurf 

im wesentlichen durch den Entfall der Erhebung der Durchfuh 

die Möglichkeit für das Österreich ische Statistische Zentra amt, 

im Bescheidweg Waren von der handelsstatistischen Anmeldung zu 

befreien, die Anmeldung in anderer Weise als durch Übergabe des 

Anmeldescheines oder eine unmittelbare Anmeldung zu bewilli en, 

ferner die schon erwähnte Festsetzung einer einheitlichen F ei­

grenze für die Anmeldung mit 5000 S, wodurch nach Erhebunge 

des Österreichischen Statistischen Zentralamtes nur rund 1 ~ 

des Warenverkehrs nicht erfaßt wird. 

Das Verfahren zur Anmeldung von Waren zur Handels­

statistik wird den Gegebenheiten entsprechend deutlicher an 

das Zollverfahren gebunden, was etwa in der Definition des 

Anmeldepflichtigen, der Anmeldestelle sowie der Anmeldung i 

Form einer Ausfertigung der Warenerklärung zum Ausdruck gebracht 
wird. 

. / . 
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Welche Daten für die statistische Anmeldung erfragt 

werden können, soll wie bisher im Verordnungswege festgelegt 

werden, wobei ein Katalog möglicher Angaben für den Verordnungs­

geber zur Auswahl steht. 

Ferner wird der Gedanke verfolgt, derzeit im Verordnungs­

wege umschriebene Vorgänge, die in der Praxis die Regel geworden 

sind, wie die Anmeldung mittels einer Ausfertigung der Waren­

erklärung, im Gesetz selbst zu umschreiben. 

Schließlich soll' teminologischen Änderungen durch den 

Beitritt Österreichs zum Übereinkommen zur Vereinfachung der Förm­

lichkeiten im Warenverk~hr Rechnung getragen werden, z.B. bei der 

Definition von Handels- und Ursprungsland. 

Insgesamt erfährt der Entwurf durch Streichung von ent­

behrlich gewordenen Bestimmungen und überflüssigerweise detaillierten 

Definitionen eine Straffung. 
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Erläuterungen 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Der Gegenstand der Anmeldung für die Handelsstati tik 

wird auf Waren in der Einfuhr und Ausfuhr beschränkt. Eine Er­

hebung der Durchfuhr ist nicht beabsichtigt. Die auf Grund des 

handelsstatistischen Gesetzes mögliche Erhebung von Daten n 

diesem Bereich ist mittlerweile Gegenstand von verkehrssta isti­
schen Regelungen. 

Die Möglichkeiten, Waren von der handelsstatistischen 

Anmeldung zu befreien, die Anmeldung in anderer Weise als 

Übergabe des amtlichen Anmeldescheines zuzulassen oder ein un­

mittelbare Anmeldung beim Österreichischen Statistischen Z 

amt zu gestatten, haben sich in der Praxis bewährt und sol 

beibehalten werden. Da die näheren Umstände dieser 

wegen eines beschränkten Adressatenkreises, nicht immer ei e 

Regelung durch eine Verordnung nahelegen, soll das Österreichi­

sche Statistische Zentralamt im Bescheidweg tätig werden können. 

Gleiche Voraussetzungen in Form von Erleichterunqe für 

Wirtschaft und Verwaltung sowie ein unbeeinträchtigter Aussaqe­

wert der Statistik, nicht nur für Befreiungen 

sondern auch für die bei den anderen genannten Verfahren, 

es nahe, die Verordnungsermächtigun~n in einer' Bestimmung 
sammenzufassen. 

en 

Schließlich soll neben die Sonder regelung der dire 

Übermittlung statistischer Angaben an das Österreichische S atistj­

sche Zentralamt bei Energie eine Bestimmung treten, 

gleiche Verfahren für Monopolgegenstände und die zu r-

stellung erforderlichen Rohstof~ und Halbfabrikate ug 

durch die Monopolverwaltung vorsieht, wobei als Anmeldepfli hti­

ger die Monopolverwaltung bestimmt wird. 

. / . 
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Zu § 2: 

Ohne die Aussagekraft der Statistik zu beeinträchtigen, 

kann auf die Erhebung der Ein- oder Ausfuhr einer Reihe von Waren 

verzichtet werden, weil diese in Summe ohne Bedeutung für die Er­

fassung der Warenströme sind. Traditionellerweise sind dies Waren, 

für die die Zollfreiheit nach dem Zollgesetz gewährt wird, er­

gänzt um Zoll freiheiten auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarun­

gen oder bundesrechtlicher Vorschriften. 

Wie bisher bleiben auch Waren, die im Reiseverkehr über 

die Grenze gebracht werden, von der Anmeldung zur Handelsstatistik 

im allqemeinen befreit. 

Schließlich kann keine den Warenverkehr betreffende Rege­

lung auf die Festsetzung einer Bagatellgrenze, bis zu derem Er­

reichen ein Tätigwerden von Wirtschaft und Verwaltung in keiner 

wirtschaftlichen Relation zum Ergebnis steht, verzichten. Die 

im Handelsstatistischen Gesetz 1958 mit 1000 S normierte Grenze 

ist schon aus Gründen der in der Zwischenzeit eingetretenen 

Änderung des Geldwertes überholt. Im Einklang ,mit anderen Rege­

lungen, wie etwa der Erhöhung der Freigrenze im Außenhandels­

förderungs-Beitragsgesetz, wird im vorliegenden Entwurf die Frei­

grenze für Anmeldungen zur Handelsstatistik mit 5000 S je Sen­

dung festgelegt. Auf eine eigene Wertgrenze für Waren, die im 

kleinen Grenzverkehr abgefertigt werden, wurde in diesem Zu­

sammenhang verzichtet. 

Zu § 3: 

Die detaillierte Anführung der Personen, denen die An­

meldung obliegt, wird zu Gunsten einer kürzeren, auf die Ver­

pflichtung zur Abgabe der Warenerklärung nach dem Zollgesetz 

abstellende Definition ersetzt. 

Zum Entfall der Bestimmung über die Anmeldung bei der 

Durchfuhr wird auf die Bemerkungen zu § 1 verwiesen. 

. / . 
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Zu § 4: 

Auf Grund des Umstandes, daß die handelsstatistis 

meldung durch die Abgabe einer Warenerklärung erfolgt und uch 

der Anmeldepflichtige nach den zollrechtlichen Vorschrifte und 

dem Handelsstatistischen Gesetz identisch sind, erscheint s 

naheliegend, als Anmeldestelle nur das Zollamt zu definier n. 

Die dabei verwendete allgemeine Umschreibung des letztlich tätig 

werdenden Zollamts ist flexibler, als die bisherige Regelu g des 

§ 5, sodaß dessen Zuordnungen als entbehrlich entfallen. 

Zu § 5: 

Die Notwendigkeit, angesichts steigender Außenhand ,ls­

volumina bei nicht vermehrbarer Zahl von Beamten Vereinfac ungen 

bei der Zollabfertigung für Wirtschaft und Verwaltung zu er­

reichen, hat auch vor der Handelsstatistik nicht Halt gemacht. 

Gerade auf dem Formularsektor ist es gelungen, den eigenständi­

gen handelsstatischen Anmeldeschein in einen im Durchschreibe­

verfahren zu erstellenden Formularsatz zu integrieren, der für 

unterschiedliche, den Warenverkehr betreffende Verfahren, i s­

besondere aber für Zwecke des Zollverfahrens, Verwendung fi det. 

Formal geschieht dies durch Ausschöpfung der Verordnungserm 'chti­

gung des § 1. Nunmehr soll die Regelung im Gesetz selbst er olqen. 

Die in den handelsstatistischen Anmeldescheinen ersichtlich,n 

Angaben reichen in der Regel aus, um ohne w.eitere Erhebung ür 

die Zwecke der Handelsstatistik verarbeitet zu werden. Sofe n 

dies zur Wahrung der Aussagekraft der Statistik erforderlic 

erscheint, soll auch die gesetzliche Möglichkeit geschaffen 

werden, daß das Österreichische Statistische Zentral amt bei den 

Zollämtern vorhandene Urkunden zur Ergänzung oder Berichtig ng 

der ihm vorliegenden Daten heranzieht. Konkret ist dabei et a an 

Fälle im Begleitscheinverfahren (§ 119 ff Zollgesetz) gedac t. 

Zu dem §§ 6 bis 9: 

Die Wahrung der Aussagekraft der Statistik erforder neben 

einer Erfassung aller nötigen Daten unter anderem eine Vermeidung 

. / . 
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von Mehrfacherhebungen. In der Handelsstatistik hat sich hier 

die Anknüpfung an die relevanten Zollverfahren bewährt, § 6 

übernimmt dabei die Regelung des bestehenden § 7, ausgenommen 

die Erfassung der Durchfuhr. Weitere Unterscheidungen im Vormerk­

verkehr werden auf die wirtschaftlich bedeutungsvollsten Formen 

reduziert, und für die Erfassung bisher nicht registrierter Waren­

bewegungen, wie die Rücknahme einer aus dem freien Verkehr in ein 

Zollager oder eine Zollfreizone verbrachte Ware, vorgesorgt. 

Wie bisher soll schließlich in Fällen fortgesetzter Ver­

edlungsverkehre (§ 89 Abs. 4 Zollgesetz) die Ausstellung eines 

neuen Anmeldescheines unterbleiben. 

Zu § 10: 

Der Wahrung der Aussagekraft der Statistik dient letzt­

lich auch die Bestimmung, daß in Fällen, in denen eine Waren­

erklärung Waren verschiedener Art zum Inhalt hat, eine Aufgliede­

rung nach handelsstatistischen Nummern unter Angabe der wesent­

lichen Daten der Handelsstatistik, namentlich Menge und Wert je 

Ware zu erfolgen hat. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine 

Definition des Begriffes der Sendung. Damit können auch die Ab­

sätze 9 und ~ des derzeitigen § 11 entfallen, der Inhalt des 

Absatzes 6 leg.cit. ist mittlerweile eine Übung, die keiner Rege­

lung durch den Gesetzgeber bedarf, sondern allenfalls in eine 

Verordnung über handelsstatistische Anmeldescheine aufgenommen 

werden kann. Schließlich ~ in diesem Zusammenhang für Fälle 

vorgesorgt werden, in denen mit einer Warenerklärung zu ver­

schiedenen Verkehrsarten angemeldet wird. Sie werden so erfaßt, 

als würden sie in selbständigen Sendungen angemeldet, das heißt, 

daß sie bei einem 5000 S nicht übersteigenden Wert nicht anzu­

melden sind. 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung entspricht dem derzeitigen § 12, wonach 

bei Sammelladungen von Spediteuren die Sendung durch die Kriterip.n 

qein Versender und ein Bestimmungslandnbestimmt ist. 

. / . 
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Die Regelungen der derzeitigen §§ 13 und 14 können Is 
entbehrlich entfallen. 

Zu § 12: 

Ungeachtet des im § 5 festgelegten Grundsatzes, daß die 

handelsstatistische Anmeldung in Form der Abgabe einer Ausferti­

gung der Warenerklärung zu erfolgen hat, bedarf es näherer An­

gaben, welche Daten für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik 

erforderlich sind. Diese ~rden im § 12 aufgezählt, wobei durch 

die Verordnungsermächtigung eine gewisse Flexibilität gewahrt 

bleibt. Die vorliegende Regelung folgt dabei der bestehende, 

im § 15 umschriebenen mit der Maßgabe, daß auf die Erfassun der 

durch eine Veredlung oder Ausbesserung eingetretenen Wertst igerung 

(derzeit § 15 Abs. 3) verzichtet werden soll. 

Zu § 13: 

Das Handelsstatistische Gesetz soll sicherstellen, d ß 

die anzumeldende Ware so bezeichnet wird, daß eine richtige Ein­

ordnung möglich ist. Wie bisher soll dies tunlichst in Orie tierung 

der Angaben am System des Zolltarifes erfolgen. 

Zu § 14: 

Gewichtsangaben als wesentliches Erhebungsmerkmal de 

Handelsstatistik werden grundsätzlich auf das Eigengewicht b­

gestellt, zumal auch das europäische Einheitspapier auf Gru d 

des Übereinkommens zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im 

Warenverkehr, dem auch Österreich beigetreten ist, dessen A _ 
gabe vorsieht. 

. / . 
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Subsidiär soll das Reingewicht angemeldet werden können, 

wobei auf die betreffende Bestimmung des Taragesetzes verwiesen 

wird. Dieseszählt als zum Reingewicht gehörend etwa unmittelbare 

Umschließungen für flüssige Waren auf oder jene inneren Um­

schließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel 

in die Hand des Verbrauchers übergehen. 

Das Rohgewicht der gesamten Sendung, dessen Angabe § 17 

Abs. 6 der derzeitigen Regelung fordert, erscheint für statisti­

sche Zwecke unerheblich. Diese Bestimmunq soll daher entfAllRn. 

Mit der Angabe des Gewichtes wird aber bei einer Reihe 

von Waren eine aussagekräftige Handelsstatistik nicht erreicht, 

weshalb wie bisher mit Verordnung Waren bezeichnet werden können, 

bei deren Anmeldung zusätzliche Angaben wie Stückzahl, Anzahl der 

Liter, Kubikmeter und dergleichen mehr gefordert werden können. 

Im übrigen soll das Erfordernis der Angabe dieser "Sondermengen" 

auch im Gebrauchszolltarif ersichtlich gemacht werden. 

Zu den §§ 15 bis 19: 

Die Bestimmungen über den Wert der Ware, die derzeit in 

den §§ 18 bis 20 enthalten sind, erfahren grundsätzlich keine Ver­

änderung. Lediglich die Zitierung des Wert~ollgesetzes wird auf 

den letzten Stand gebracht und die Bestimmung betreffend die Er­

fassung der allfälligen Zutaten, Veredlungs- oder Ausbesserungs­

kosten bei der Rückbringung von Vormerkwaren gestrichen. 

Zu § 20: 

Die Handelsstatistik erhebt das Ursprungsland nach Maß­

gabe der zollrechtlichen Bestimmungen, das heißt des § 4 des 

Zollgesetzes. Eine Wiederholung der Ursprungsdefinition des Zoll­

gesetzes erscheint in diesem Zusammenhang entbehrlich. 

Subsidiär ist das Herkunftsland anzugeben, dessen Um­

schreibung ebenso eine Anpassung an die Definition im Rahmen 

des Übereinkommens zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Waren­

verkehr erfährt wie die des Handelslandes, das in Übereinstimmunq 

mit § 9 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 1984 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl.Nr. 327/1987 definiert wird. 
. / . 
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Im übrigen entfällt eine dem derzeitigen § 24 Abs. 1 lit. b 

entsprechende Regelung, da zollfreie Rückwaren nicht mehr elde­

pflichtig sein sollen und zollpflichtige Rückwaren jedenfa ls 

österreichischen Ursprung haben müssen. 

Zu § 21: 

Die Regelung des § 25 Abs. 1, wonach in Fällen, be' denen 

in einer Sendung mehrere Ursprungsländer oder Bestimmungsl'nder 

in detracht kommen, für jedes Land ein eige~er Anmeldesche'n zu 

verwenden ist, entspricht insbesondere nach Einführung des euro­

päischen Einheitspapieres auf Grund des Übereinkommens zur Ver­

einfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr nicht mehr d 
gebenheiten. 

Der § 21 des vorliegenden Entwurfs, der die Fälle es 

derzeitigen § 25 in Hinkunft regelt, wird daher neu gefaßt, wo­

bei die derzeitigen Absätze 2, 5 und 6 entfallen. 

Zu § 22: 

Die in den §§ 26 bis 28 der geltenden Regelung ums hriebe­

nen "sonstigen Angaben" haben für die Handelsstatistik keine Be­

bedeutung und entfallen deshalb ersatzlos. 

Des weiteren entfällt der § 29, da im vorliegenden Ent­

wurf vom Zollamt als Anmeldestelle ausgegangen wird. Eine igene 

Verpflichtung der öffentlichen Verkehrsunternehmungen, der pedi­

teure und Frachtführer, ihrerseits die statistische Anmeldu g 

schon bei der Übernahme von Sendungen zu überprüfen, 

behrlich. Aus dem gleichen Titel sind im übrigen die 

derzeitigen § 30 Abs. 2 und 3 überholt. 

er ent-

gen des 

Der § 22 des Entwurfes übernimmt daher lediglich d'e der-

zeitige Bestimmung des § 30 (1) und faßt Verpflichtungen de An­

meldestellen und Anmeldepflichtigen in eigenen Absätzen zus mmen. 

Zu § 23: 

Die Übermittlung der ausgefüllten handelsstatistischen 

Anmeldescheine an das Österreichische Statistische Zentrala t 

folgt der Regelung des § 31, wobei eine Übermittlung im Date verbunrl 
zugelassen wird. 

. /. 
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Zu § 24: 

Die Bestimmung über die Geheimhaltungspflicht verweist 

wie die geltende Regelung des § 32 auf das Bundesstatistik­

gesetz 1965. Dessen § 10 sieht vor, daß die bei den statisti­

schen Erhebungen in Erfüllung der Auskunftspflicht gemachten 

Angaben nur für statistische Zwecke verwendet werden dürfen. 

Zu § 25: 

Die Schaffung eigener Strafbestimmungen erscheint nicht 

sinnvoll, weshalb die sinngemäße Anwendung des § 11 des Bundes­

statistikgesetzes 1965 vorgesehen wird. 

Zu § 26: 

Die Neuregelungen sollen zum 1. Jänner 1988 wirksam 

werden. Für eine rechtzeitige Kundmachung von Verordnungen auf 

Grund des vorliegenden Entwurfes wird durch die Möglichkeit der 

Erlassung von Verordnungen zwischen Kundmachung und Inkraft­

treten des neuen Gesetzes mit der Maßgabe eines gleichzeitigen 

Inkrafttretens vorgesorgt. 

Zu § 27: 

Mit dem Entfall von Bahnhöfen und Postämtern als Anmelde­

stellen ist in Hinkunft auch keine Mitwirkung des Bundesministers 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr mehr gegeben, sodaß ledig­

lich die Vollziehungsbereiche der Bundesminister für wirtschaft­

liche Angelegenheiten, für Finanzen und gegebenenfalls des Bundes­

mini~ters für Land- und Forstwirtschaft betroffen sind. 
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Vor b 1 a t t 

Problem: 

Seit der Einführung des Handelsstatistischen Gesetze 1958 

hat der Warenverkehr mit dem Ausland wesentlich zugenommen nd die 

zu seiner Erfassung entwickelten Methoden haben einen Stand der 

Technik erreicht, dem durch Ausschöpfung der Verordnungserm""chtigunqen 

des Gesetzes gerade noch gefolgt werden kann. Dazu kommt, d ß die 

Freigrenzen für die handelsstatistische Anmeldung schon dur h die 

Geldwertänderung überholt sind und schließlich dem Beitritt 

Österreichs zum "Übereinkommen zur Vereinfachung der Förmli hkeiten 

im Warenverkehr" Rechnung zu tragen ist. 

Ziel: 

Durch eine Neuerlassung des Gesetzes soll, dem Syste des 

bestehenden Gesetzes folgend, eine für Wirtschaft und Verwa tung 

gleichermaßen taugliche Grundlage für eine aussagekräftige andels­

statistik auch in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. 

Inhalt: 

Erhöhung der Wertgrenzen, Konzentration des Verfahre s 

bei den Zollämtern, Anmeldung mittels einer Ausfertigung der Waren-

erklärung, Anpassung von Defini an das Übereinkommen zur 

Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr, Verordnungs­

ermächtigungen für Sonderverfahren unter grundsätzlicher Wahrung 

der Aussagekraft der Statistik, Straffung des Textes durch Streichung 

entbehrlich gewordener Bestimmungen, wie die über die Erfassung der 
Durchfuhr. 

Alternativen: 

Novellierung des bestehenden Gesetzes in zahlreichen Punkten 

unter Beibehaltung inhaltsleer gewordener Bestimmungen. 

Kosten: 

Durch das Gesetz entstehen keine zusätzlichen Kosten, es 

bringt durch eine Erhöhung der Wertgrenzen im einzelnen nich 

quantifizierbare Ersparnisse. 
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Gegenüberstellung 

Geltender Gesetzestext 

§ 1. (1) Alle Waren, die über die 
Grenzen des Zollgebietes ein-, aus­
oder durchgeführt werden, sind für 
die Zwecke der amtlichen Handels­
statistik anzumelden. 

(2) Durch Verordnung können 
zur Erleichterung des Warenverkehrs 
und im Interesse der Verwaltungsver­
einfachung, sofern der Aussagewert 
der Statistik nicht beeinträchtigt 
wird, Waren von der handelsstatisti­
schen Anmeldung befreit, Erleich­
terungen im Kontrollverfahren für 
bestimmte Anmeldestellen verfügt, 
die Anmeldung in anderer Weise als 
durch Übergabe des amtlichen An­
meldescheines oder die unmittel­
bare Anmeldung von Massengütern 
beim Österreichischen Statisti­
schen Zentral amt zugelassen 
werden. 

(3) Bei elektrischer Energie 
hat das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie die nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschriebe­
nen statistischen Angaben dem Öster­
reichischen Statistischen Zentral­
amt zu übermitteln. 

Gesetzesentwurf 

§ 1. (1) Waren, die üb r die Gren-
zen des Zollgebietes e n- oder aus­
geführt werden, sind f' r die Zwecke 
der amtlichen Handelss atistik an­
zumeldp.n. 

(2) Zur Erleichte ung des 
Warenverkehrs und im I teresse 
der Verwaltungsvereinf chunq kann 
das Ö s t e r r eie his ehe S t ti s t i sr: hel (~n t r" 
amt auf Antrag durch Besche'd, wenn jedoch 
die Voraussetzungen fü alle An­
meldepflichtigen gleic ermaßen ge­
geben sind, der Bundes inister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
durch Verordnung, Waren von der 
handelsstatistischen Anmeldung 
befreien, die Anmeldung in an-
derer Weise als durch Überqabe 
des handelsstatistischen An eldescheines 
zulsdsen oder die unmittelbnre 
Anmeldung beim Österrei .hischen 
Statistischen Zentral amt bewilli-
gen, sofern der Aussage ert der 
Statistik nicht heeintr 'r:ht-iql 
wird. Die vom tlst.errpic lischpil 
Statistischen Zentr81am. erlpiJ-
te Bewilligung hat auch Vor­
schreibungen über die A t des 
Datenträgers, sowie sei e Form 
und seinen Inhalt, zu e thalten. 

(3) Die nach diese 
gesetz vorgeschriebenen 
statistischen Angaben h 
Österreichischen Statis 
ZentT'alamt 

Bundes­
hande]s­
t dem 
ischen 

a) bei elektrischer Energie das 
Bundesministerium für wirt­
schaftliche Angelegenheiten, 

b) bei nach § 30 lit. g 
gesetzes 1955, BGBl.N 
der jeweils geltenden 
zollfreien Waren die 
verwaltung 

zu übermitteln. 

es Zoll­
• 129, in 
Fassung, 
onopo]-
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(4) Bei Waren, die durch das 
Zollgebiet ausschließlich im Rahmen 
des Eisenbahnverkehrs durchgeführt 
werden, ohne daß eine Neuaufgabe im 
Zollgebiet erfolgt, haben die Öster­
reichischen Bundesbahnen die nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschriebe­
nen statistischen Angaben dem 
Österreichischen Statistischen 
Zentralamt zu übermitteln. 

§ 2. Von der Anmeldung in der Ein-, 
Aus- und Durchfuhr sind ausgenommen 

a) alle Waren, auf welche die Vor­
aussetzungen für die Gewährung 
der Zollfreiheit nach den §§ 30 
bis 40 des Zollgesetzes 1955, 
BGBl.Nr. 129, zutreffen, ausge­
nommen jene gemäß § 30 lit. 9, 
sowie alle Waren, für die eine 
Befreiung von der Stellungs­
Qflicht nach § 153 Abs. 2 oder 
3 oder § 167 Abs. 2 oder 3 des 
Zollgesetzes 1955 besteht; 

b) alle Waren, die den in § 67 Abs.1 
lit. a , b, c, d, f, g und h,Abs.2 
und Abs. 3 lit. a in Verbindung 
mit den §§ 93, 94, 95, 149 Abs. 3 
und 171 Abs. 5 des Zollgesetzes 
1955 aufgezählten Arten des Vor­
merkverkehres unterzogen werden; 

c) Waren, die nach den zollgesetz­
lichen Bestimmungen dem Zwischen­
auslandsverfahren unterzogen wer­
den; 

- 2 -

entfällt 

§ 2. Von der Anmeldung in der Ein­
und Ausfuhr sind ausgenommen 

a) Waren, auf welche die Voraus­
setzungen für die Gewährung der 
Eingangsabgabenfreiheit nach dem 
Zollgesetz 1955, ausgenommen § 31 
Abs. 1 lit. a, d, e und f, nach 
anderen bundesrechtlichen Vor­
schriften oder nach völkerrecht­
lichen Vereinbarungen über 
die Gewährung der Zollfreiheit 
zutreffen, sowie Waren, die nach 
dem Zollgesetz 1955 im Postverkehr 
von der Stellungspflicht befreit 
sind; 

b) Waren, die nach dem Zollgesetz 
1955 einem anderen Vormerkverkehr 
als dem zur Ausbesserung oder zur 
Veredlung unterzogen werden, bei 
nach § 67 Abs. 4 des Zollgesetzes 
1955 bewilligten Vormerkverkehren 
jedoch nur, wenn bei der Bewilli­
gung eines solchen Vormerkverkehrs 
vom Bundesminister für wirtschaft­
liche Angelegenheiten die Ausnahme 
von der Anmeldung wegen Fehlens 
einer handelsstatistischen Aussage­
kraft dieses Vormerkverkehrs zuge­
lassen wird; 

d) der Proviant in Schiffen und Luft-
fahrzeugen sowie die zum Betrieb c) Waren, die nach den zollgesetzlichen 
in Eisenbahnspeisewagen dienenden Bestimmungen dem Zwischenauslands-
Vorräte; verfahren unterzogen werden; 

e) alle Waren, die im Reiseverkehr 
über die Grenze gebracht werden; 

f) Briefsendungen und Wertbriefe in 
der Ein- und Ausfuhr, ferner alle 
unmittelbaren Postdurchfuhrsen­
dungen; 

d) Vorräte von im grenzüberschreiten­
den Verkehr eingesetzten Beförde­
rungsmitteln; 

e) Waren, die im Reiseverkehr oder als 
Übersiedlungs-, Erbschafts- oder Aus­
stattungsgut über die Grenze ge­
bracht werden, sofern sie nicht zum 
Handel oder zur eigenen beruflichen 
oder gewerblichen Verwendung be­
stimmt sind; 

f) Briefsendungen und Wertbriefe; 
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g) alle Waren, die im kleinen Grenz­
verkehr über die Grenze gebracht 
werden, sofern ihr Gesamtgewicht 
50 kg und ihr Gesamtwert 2000 S 
je Grenzübertritt nicht über­
steigen; 

h) alle Sendungen (§ 11 Abs. 4 
und 5), deren Wert 1000 S nicht 
übersteigt; 

i) Durchfuhrsendungen auf kurzen in­
~ändischen Verkehrsstrecken; 

j) Expreß- und Luftfrachtsendungen 
in der direkten Durchfuhr. 

§ 3. Die Anmeldung obliegt: 

a) bei der Einfuhr dem Verfügungs­
berechtigten, das ist derjenige, 
der die Ware im Gewahrsam hat 
oder das mit Zahlungsbestätigung 
versehene Frachtpapier (Fracht­
brief, Paketkarte, Konnossement, 
Ladeschein), den Niederlageschein 
oder eine rechtsverbindliche Ab­
tretungsurkunde vorweist, oder 
dem, der vom Verfügungsberech­
tigten durch eine schriftliche 
Vollmacht zur Zollabfertigung 
ermächtigt wurde; 

b) bei der Ausfuhr dem Versender; 
überträgt der Versender die Be­
förderung der Ware einer anderen 
Person (zum Beispiel einem Spedi­
teur)als Absender, so hat er die­
sem die zur Anmeldung erforder­
lichen, ordnungsgemäß ausgefüll­
ten Anmeldescheine zu übergeben; 
der Absender hat die übernomme­
nen Anmeldescheine mit seiner 
Unterschrift oder seinem Stempel­
aufdruck zu versehen; befindet 
sich der Versender der Ware im 
Zollausland, so obliegt die An­
meldung ebenfalls dem Absender; 

c) bei der Durchfuhr dem, der die 
zollamtliche Abfertigung bean­
tragt. 

entfällt 

g) Sendungen (§ 10 Abs. 2), deren 
Wert' 5000 S nicht üb rsteigt. 

entfällt 

entfällt 

§ 3. Die handelsstatist'sche Anmel­
dung obliegt demjenigen, der für die 
handelsstatistisch anz meldende Sen­
dung die nach den zollr chtlichen 
Vorschriften vorgesehen~ Anmeldung 
abzugeben hat. 

. / . 

66/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)28 von 47

www.parlament.gv.at



- 4 -

§ 4. Anmeldestellen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Zollämter, Bahn­
höfe der Eisenbahnen, Schiffstationen 
Flughäfen und Postämter. 

§ 5. (1) Anzumelden ist 

a) bei der Einfuhr in den freien 
Verkehr bei dem Zollamt, bei 
dem die Verzollung oder Frei­
schreibung erfolgt; 

b) bei der Einfuhr oder Wiederein­
fuhr im Vormerkverkehr bei dem 
Zollamt, das die Eingangsab­
fertigung vornimmt; 

c) bei der Ausfuhr aus dem freien 
Verkehr bei dem Bahnhof der Eisen­
bahnen, der Schiffstation, dem 
Flughafen oder dem Postamt, bei 
welchen die auszuführenden Waren 
aufgegeben werden; wird die Aus­
fuhr ohne Mitwirkung eines öffent­
lichen Verkehrsunternehmens vor­
genommen, so ist die Ware beim 
Grenzzollamt des Austrittes der­
selben anzumelden. Ausfuhrsendun­
gen, die vor ihrer Aufgabe der Vor­
abfertigung durch ein Inlandszoll­
dmt unterzogen werden, sind bei 
diesem anzumelden. Bei der Ausfuhr 
von Waren aus dem freien Verkehr, 
deren Austritt in das Zollausland 
zu erweisen ist, ist bei jenem 
Zollamt anzumelden, bei dem die 
Waren mit Begleitschein (Austritts­
anzeige) abgefertigt werden; 

d) bei der Ausfuhr oder Wiederausfuhr 
im Vormerkverkehr bei dem Zollamt, 
bei dem die Ausgangsabfertigung 
stattfindet; 

e) bei der Durchfuhr bei dem Zollamt, 
bei dem die Durchfuhrabfertigung 
stattfindet. 

§ 6. (1) Mit Ausnahme der in den 
Abs. 2 bis 4 erwähnten Fälle ist 
durch Obergabe des ordnungsgemäß 
ausgefüllten amtlichen Anmelde­
scheines an die Anmeldestelle anzu-

§ 4. Anmeldestelle im Sinne die­
ses Bundesgesetzes ist jenes Zoll­
amt, bei dem der anzumeldende Vor­
gang anhängig gemacht wird. 

entfällt 

§ 5. (1) Die handelsstatistische 
Anmeldung hat, soweit nach § 1 
Abs. 2 oder 3 nichts andere~ hß~ 
stimmt ist, mittels einer ÄU8-

fertiqung der schriftlichen An-
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melden. Dieser Anmeldeschein ist ein 
für die zollamtliche Abfertigung im 
Sinne des § 52 Abs. 4 des Zollge­
setzes 1955 erforderlich~r Beleg. 

(2) Wird die zollamtliche Ein­
gangsabfertigung auf Grund einer 
mündlichen Warenerklärung vorge­
nommen, so kann die Anmeldung nach 
diesem Bundesgesetz mündlich er­
folgen. Das Zollamt hat diese An­
meldung schriftlich festzuhalten 
und dem Österreichischen Statisti­
schen Zentralamt bekannizugeben: 

(3) Die Anmeldung der Poste in­
fuhr eingangsabgabenfreier Waren 
kann mittels einer Ausfertigung der 
Zollerklärung erfolgen; 

(4) Die Übergabe des amtlichen 
Anmeldescheines ist ferner dann 
nicht erforderlich, wenn durch Ver­
ordnung gemäß § 1 Abs. 2 die Anmel­
dung in anderer Weise als durch 
Übergabe des amtlichen Anmeldeschei­
nes zugelassen istoder wenn die nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen 
statistischen Angaben gemäß § 1 
Abs. 3 oder 4 durch das Bundesmini­
sterium für Handel, Gewerbe und In­
dustrie oder die Österreichischen 
Bundesbahnen dem Österreichischen 
Statistischen Zentralamt übermittelt 
werden. 

§ 7. Für die Anmeldung sind nach­
stehende Verkehrsarten zu unter­
scheiden 

a) die Einfuhr in den freien Ver­
kehr; 

b) die Einfuhr im Vormerkverkehr; 

c) die Wiedereinfuhr im Vormerk­
verkehr; 

meldung, im Fall mündli her Anmel­
dung mittels einer Ausf rtigung der 
zollamtlichen Bestätigu g im Sinne 
der zollrechtlichen Vor chriften, 
zu erfolgen; diese Papi re haben 
auch alle für die Zweck der amt­
lichen Handelsstatistik erforder­
Jichen Daten zu enthalt n. 

(2) Zu~~igänzung der Berichti­
gung der amtlichen Hand Isstatistik 
kann das Österreichisch Statistische 
Zentralamt bei den ZollOmtern vorhan­
dene Urkunden über die urchführunq 
des Zollverfahrens ausw rten. 

entfällt 

entfällt 

§ 6. Für die handelsstat stische 
Anmeldung sind nachstehe de Ver­
kehrsarten zu unterschei en 

a) die Einfuhr in den fr ien Ver­
kehr einschließlich er Entnahme 
von Waren aus offenen Lagern auf 
Vormerkrechnung; 

b) die Einfuhr im Vormer verkehr; 

c) die Wiedereinfuhr im Vormerk­
verkehr; 
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d) die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr; 

e) die Ausfuhr im Vormerkverkehr; 

f) die Wiederausfuhr im Vormerk­
verkehr; 

g) die Durchfuhr mit oder ohne Neu­
aufgabe im Zollgebiet. 

§ 8. Im Vormerkverkehr sind außer­
dem zu unterscheiden 

a) Waren zur Veredlung 

b) Waren zur Ausbesserung 

c) Waren zum ungewissen Verkauf 

d) ausländische Waren zur Einlage­
rung in offene Lager auf Vormerk­
rechnung 

und die Rückbringung der unter 
lit. abis d genannten Waren. 

d) die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr; 

e) die Ausfuhr im Vormerkverkehr; 

f) die Wiederausfuhr im Vormerk­
verkehr. 

entfällt 

§ 7. Im Vormerkverkehr sind Außor­
dem zu unterscheiden 

a) Waren zur Veredlung 

b) Waren zur Ausbesserung 

und die Rückbringung der unter I j t. [j 

und b genannten Waren. 

§ 9. (1) Wird eine handelsstatistisch § 8. (1) Die Einlagerung von Waren 
bereits angemeldete Ware nachträglich des freien Verkehrs, ausgenommen 
in eine andere Verkehrsart überstellt, unter Beibehaltung ihrer inländischen 
so ist anläßlich der zollamtlichen Ab- Eigenschaften, oder von Waren aus 
fertigung ein Anmeldeschein für die einem Einq8nqsvormerkverkehr zur Ver­
neue Verkehrsart auszustellen. Ebenso edlung oder zur Ausbesserung in ein Zoll-
ist bei nachträglicher Änderung der lager ooer in eine Zollfreizone ist 
Vormerkart zu verfahren. sinngemäß nach § 6 lit. d oder f an­

zumelden. 

(2) Bei der Einlagerung einer 
inländischen Ware in ein Zollager 
oder in eine Zollfreizone ist ein 
Anmeldeschein für die Ausfuhr aus 
dem freien Verkehr auszustellen. Die 
Anmeldung entfällt, wenn inländische 
Waren, die nicht zur Verbringung in 
das Ausland bestimmt sind, unter Bei­
behaltung ihres Charakters als in­
ländische Waren (zum Beispiel aus 
Gründen der Ausnützung des Lager­
raumes) in ein Zollager oder in 
eine Zollfreizone eingelagert 
werden. 

(2) Die Rückbringung von im 
Abs. 1 genannten Waren in das übrjge 
Zollgebiet ist sinngemäß nach § 6 
lit. a oder b anzumelden. Dabei ist 
als Ursprungsland "Zollager" oder 
"Zollfreizone" anzugeben, wenn die 
Waren im Zollager oder in der Zoll­
freizone ursprungsbegründend behan­
delt worden sind. 
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(3) Sofern eine ausländische 
Ware, die in ein Zollager oder in 
eine Zollfreizone eingelagert wurde, 
in den freien Verkehr oder in den Vor­
merkverkehr des Zollgebietes überstellt 
wird, ist die Uberstellung mit einem 
Anmeldeschein für die Einfuhr in den 
freien Verkehr oder für die Einfuhr oder 
Wiedereinfuhr in einen Vormerkverkehr 
vom Anmeldepflichtigen anzumelden. Liegt 
eine ursprungsbegründende Veränderung vor, 
so ist als Ursprungs- oder Herkunftsland 
"Zollager" oder "Zollfreizone" anzugeben. 

(4) Wird eine ausländische, im Zoll­
gebiet veredelte Ware in ein Zollager ein­
gelagert, oder in eine Zollfreizone ver­
bracht, so ist die Einlagerung mit einem 
Anmeldeschein für die Wiederausfuhr im 
Vormerkverkehr anzumelden. Die Be­
stimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß 
anzuwenden. Wird die Ware jedoch von 
dort nicht in das Zollausland ver-
bracht, sondern in den freien Verkehr 
des Zollgebietes rücküberstellt, so 
ist anläßlich der Verzollung ein 
weiterer Anmeldeschein für die Ein-
fuhr in den freien Verkehr anzu-
stellen. Als Ursprungsland ist in 
diesem Fall das Land anzugeben, aus 
dem die unveredelte Ware stammt. 

(5) Auf dem neuen Anmeldeschein 
(Abs. 1 und 4) ist die bereits er­
folgte erste Anmeldung unter Angabe 
der seinerzeitigen Verkehrsart sowie 
der zollamtlichen Verbuchungsdaten 
und des Datums der ersten Anmeldung zu 
vermerken. 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

§ 10. Im Veredlungsverkehr 
(§ 89 Abs. 4 des Zollgesetzes 1955) hat 
die Ausstellung eines neuen Anmelde­
scheines zu unterbleiben. Das gleiche 
gilt hinsichtlich der im Vormerk verkehr 
zur Einlagerung in offene Lager auf Vor­
merkrechnung angemeldeten Waren sowie 
der in Zollagern eingelagerten Waren im 
Falle ihrer Uberstellung in ein anderes 
gleichartiges Lager. 

§ 9. Im fortgesetzten 
verkehr (§ 89 Abs. 4 d 
setzes 1955) hat die A 
eines neuen Anmeldesch 
unterbleiben. 

eredlungs­
s Zoll ge­
sstellung 
ines zu 
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§ 11. (1) Jeder Anmeldeschein darf 
nur den Inhalt einer Sendung zum 
Gegenstand haben. Enthält ein~ Sen­
dung Waren verschiedener Art, so 
sind diese im Anmeldeschein ge­
trennt auszuweisen. In diesen 
Fällen ist die Bezeichnung, die 
Mengen, der Wert und die handels­
statistische Nummer für jede 
einzelne Ware anzugeben. 

(2) Inländische oder aus­
ländische Zutaten· sowie Verän­
derungen des Gewichtes oder Wertes 
der Waren, die im Vormerkverkehr 

- 8 -

zur Veredlung oder zur Ausbesserung 
anfallen, sind der anzumeldenden Ware 
zuzurechnen. 

(3) In den nicht durch Abs. 2 ge­
regelten Fällen, in denen eine Sendung 
Waren enthält, die zu verschiedenen Ver­
kehrsarten anzumelden sind (z.B. Bei­
packungen), sind diese getrennt auf den 
entsprechenden Formblättern anzumelden. 

(4) Als Sendung ist bei allen Ver­
kehrsarten, mit Ausnahme der Ausfuhr aus 
dem freien Verkehr, die Warenmenge anzu­
sehen, die auf Grund einer Wqrener­
klärung vom Zollamt abgefertigt wird. 

(5) Bei der Ausfuhr aus dem 
freien Verkehr - Sammelladungen der 
Spediteure ausgenommen - gilt die 
Warenmenge als Sendung, die mit einem 
Frachtpapier mit der Bestimmung für das 
Zollausland dem Verkehrsunternehmen zur 
Beförderung übergeben oder einem Zoll­
amt auf einmal zur Ausgangsabfertigung 
gestellt wird. 

(6) Reicht ein Anmeldeschein zur 
Anmeldung der zu einer Sendung ge­
hörigen Waren nicht aus, so sind weitere 
Anmeldescheine zu verwenden und an dem 
ersten zu befestigen. 

§ 10. (1) Jeder handelsstatistische 
Anmeldeschein darf nur den Inhalt 
einer Sendung zum Gegenstand haben. 
Enthält eine Sendung Waren verschiede­
ner Art, so sind diese im handels­
statistischen Anmeldeschein getrennt 
auszuweisen. In diesen Fällen ist die 
Bezeichnung, die Menge, der Wert und 
die handelsstatistische Nummer für 
jede einzelne Ware anzugeben. 

(2) Als Sendung im Sinne 
des Abs. 1 sind Waren anzusehen, 
die Gegenstand einer An­
meldung im Sinne der zoll­
rechtlichen Vorschriften sind. 

(3) Teile einer Sendung, 
die zu verschiedenen Verkehrs­
arten im Sinne der §§ 6 und 7 
anzumelden sind, sind bei der 
Anmeldung nicht zu berücksichtigen, 
wenn ihr Wert 5000 S nicht über­
steigt. Übersteigt der Wert 
5000 S, so sind sie entsprechend 
der Verkehrsart anzumelden, der sie 
zugeführt werden. 

entfällt 

entfällt 

entfällt 
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(7) Waren gleicher Art, die Gegen­
stand von mehr als einer Warenerklärung 
(eines Frachtpapieres) sind,k6nnen un­
beschadet der Bestimmungen des § 25 
Abs. 1 mit einem Anmeldeschein ange­
meldet werden, wenn sie bei der Ein­
fuhr für denselben Empfänger bestimmt 
sind oder bei der Ausfuhr von selben 
Versender stammen und gleichzeitig zur 
zollamtlichen Abfertigung gestellt 
werden. 

§ 12. Bei der Ausfuhr von Sammel­
ladungen der Spediteure ist für die 
statistiche Anmeldung nicht die ganze 
Ladung als Sendung anzusehen, sondern 
die Teilmenge derselben, die dem Ab­
sender der Sammelladung (Spediteur) von 
einem Versender zur Bef6rderung nach 
einem Bestimmungsland übergeben wird. 

§ 13. (1) Bei der Wiederausfuhr von 
Postpaketsendungen im Vormerk verkehr 
können alle zu einer Austrittsanzeige 
gehörigen Pakete mit dem gleichen Be­
stimmungsland auf einem Anmeldeschein 
angemeldet werden, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie für denselben Empfänger bestimmt 
sind oder nicht. 

(2) Bei Triftungen ist jede 
einzelne Triftung als Sendung anzu­
sehen. 

§ 14. Wenn eine in einzelne Teile zer­
legte Ware in mehreren Teilsendungen be­
fördert wird, so ist im Anmeldeschein in 
deutlicher Weise die Bemerkung "erste, 
zweite, dritte usw., letzte Teilsendung" 
sowie die Kontrollnummer des ersten An­
meldescheines anzugeben. Die Stückzahl 
der vollständigen zum Versand ge­
langenden Ware ist nur auf dem ersten 
Anmeldeschein einzusetzen. 

§ 15. (1) Form und Inhalt der stati­
stischen Anmeldescheine werden nach den 
Erfordernissen der Handelsstatistik durch 
Verordnung bestimmt. 

entfällt 

§ 11. Bei der Ausfuhr 
ladungen der Spediteur 
handelsstatistische An 
die ganze Ladung als S 
sehen, sondern die Tei 
selben, die dem Absend 
ladung (Spediteur) von 
sender zur Befcrderung 
Bestimmungsland über ge 

entfällt 

entfällt. 

entfällt 

on Sammel-
ist für die 

eldung nicht 
ndung anzu­
menge der-
r der Sammel­
einem Ver­
nach einem 
en wird. 

§ 12. (1) F arm und I nha t (!lu handels­
st~t±~tischenAnmeldesc eine werden 
nach ~den ,ErfO,rdernissen,:der Handels­
politik durch '~erordnun "bestimmt . 
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(2) Für die statistische Anmeldung 
kann erfragt werden 

a) die Bezeichnung der Ware; 

b) die handelsstatistische Nummer der 
Ware; 

c) die Menge der Ware; 

d) das Rohgewicht der Sendung; 

e) der Grenzwert der Ware in öster­
reichischen Schilling; 

f) der Gesamtrechnungsbetrag in der 
fakturierten Währung; 

g) das Ursprungs-, Herkunfts-, Handels­
beziehungsweise Bestimmungsland der 
Ware; 

h) der endgültige inländische Be­
stimmungsort oder der ursprüngliche 
inländische Versandort der Ware; 

i) das Eintrittszollamt; 

j) Anzahl, Gattung, Zeichen und 
Nummer der Packstücke oder Fahr­
zeuge; 

k) die zugrunde liegende Geschäftsart; 

1) das Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, 
Kraft-, Luftfahrzeug und andere), 
mit dem der Grenzübertritt erfolgt 
beziehungsweise die sonstige Art des 
Grenzübertrittes (Postverkehr, 
kleiner Grenzverkehr, Triftung, Vieh­
trieb usw); 

m) der Standort des Zollagers oder der 
Zollfreizone; 

n) allfällige Bewilligungsdaten; 

0) der Name (Firma) und die Anschrift 
des Versenders, des Absenders, des 
Empfängers und des Verfügungsbe­
rechtigten der Ware; 

p) der Ort und das Datum der Aus­
stellung des Anmeldescheines. 

(3) In den Anmeldescheinen für die 
im § 7 lit. c und f genannten Verkehrs­
arten ist vorzusehen, daß neben den anzu­
meldenden Waren als Ganzes auch die durch 
eine Veredlung oder Ausbesserung einge­
tretene Wertsteigerung und der darin ent-

(2) Für die handelsstatisti­
sche Anmeldung kann erfragt werden 

a) die Bezeichnung der Ware; 

b) die handelsstatistische Nummer 
der Ware; 

c) die Menge der Ware; 

d) das Rohgewicht der Sendung; 

e) der Grenzwert der Ware in öster­
reichischen Schilling; 

f) der Gesamtrechnungsbetrag in der 
fakturierten Währung; 

g) das Ursprungs-, Herkunfts-, 
Handels- bzw. Bestimmungsland der 
Ware; 

h) der endgültige inländische Be­
stimmungsort oder der ursprüng­
liche inländische Versandort der 
Ware; 

i) das Eintrittszollamt; 

j) Anzahl, Gattung, Zeichen und 
Nummer der Packstücke oder 
Fahrzeuge; 

k) die zu Grunde liegende Geschäfts­
art; 

1) das Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, 
Kraft-, Luftfahrzeug und nnderc), mi t 
dem der Grenzübertritt erfolqt b7W. 

die sonstige Art des Grenzüber­
trittes (Postverkehr, kleiner Gren7-
verkehr, Triftunq, Viehtr.ieb US\'I.); 

m) der Standort des Zollagers oder 
der Zollfreizone; 

n) allfällige Bewilligungsdaten; 

0) der Name (Firma) und die An­
schrift des Versender~ des Ab­
senders, des Empfänqers und des 
Anmelders der Ware; 

p) der Qrt uhd das Datum der Aus_ 
stellung des handelsstatisti­
schen Anmeldescheines. 
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haltene Wert von Zutaten anzumelden 
sind. Diese Zutaten sind im übrigen wie 
Waren zu behandeln, die nicht im Ein­
gangs- oder Ausgangsvormerkverkehr ab­
gefertigt werden. 

§ 16. (1) Die Bezeichnung der Ware hat 
nach Sprachgebrauch und Handelsübung 
derart zu erfolgen, daß die richtige 
handelsstatistische Einstufung der Ware 
möglich ist. 

(2) Zur Erleichterung der Unter­
scheidung einer Ware von Waren 
ähnlicher Art sind erforderlichenfalls 
nähere Hinweise, wie die Beschaffen­
heit, der Verwendungszweck, der Stoff, 
aus dem die Ware hergestellt ist, oder 
die Art der Bearbeitung anzugeben. 

(3) Im Vormerkverkehr sind zur 
Wiederausfuhr (Wiedereinfuhr) ge­
langende Waren ihrer Benennung ent­
sprechend anzumelden. 

§ 17. (1) Als Menge ist bei der Ein­
und Ausfuhr grundsätzlich das Reinge­
wicht, das ist das Gewicht der Ware 
mit den im § 8 Abs. 1 des Taragesetzes, 
BGBl.Nr. 130/1955, angeführten Um­
schließungen anzumelden. Ist das Rein­
gewicht nicht bekannt, so ist es 
schätzungsweise anzugeben. 

(2) Das Eigengewicht, das ist das 
Gewicht der Ware ohne Umschließung, ist 
nur bei unverpackten Waren anzumelden. 

entfällt 

§ 13. Di~ Ware ist nach sprach­
gebri~chlicher, hiridelsüblicher 
oder zolltarifarischer enennung 
anzumelden. Bei zum Handel oder zur 
eigenen beruflichen oder gewerblichen 
Verwendung bestimmten Waren ist 
außerdem die handelsstatistische 
Nummer, der die Ware zu uordnen ist, 
anzugeben, sofern nicht alle fUr die 
Bestimmung dieser Numme maßgebenden 
nicht ohne weiteres erk nnbaren 
Merkmale erklärt werden. 

entfällt 

§ 14. (1) Als Menge ist bei der 
Ein- und Ausfuhr das Ei engewicht, 
das ist das Gewicht der Ware ohne 
Umschließung, anzumelde 

(2) Ist das Eigen ewicht nicht 
bekannt und wird es auc nicht rür 
Zwecke des Zollverfahre s erhoben, 
so ist das Reinqewicht. das ist das 
Gewicht der Ware mit de i' § 8 
Abs. 1 des Taragesetzes BGB1. 
Nr. 130/1955, in der je ei1s gel­
tenden Fassung angeführ en Um­
schließungen, anzumelde • Ist 
auch dieses weder. bekan t noch 
für das Zoll verfahren z er­
mitt~ln, ist das Gewich zu 
schätzen. 
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(3) Bei der direkten Durchfuhr ist 
das Rohgewicht, das ist das Gewicht der 
Ware mit allen ihren Umschließungen oder 
das Eigengewicht anzugeben. 

(4) Wenn dies zur Erhöhung des Aus­
sagewertes der Statistik erforderlich und 
mit dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit, 
Einfachheit und Kostenersparnis vereinbar 
ist, ist durch Verordnung anzuordnen, daß 
bei bestimmten Waren außer dem Gewicht 
noch andere Mengenbezeichnungen, wie ins­
besondere die Stückzahl, die Anzahl der 
Paare, die Anzahl der Liter, die Anzahl 
der Kubikmeter (Raummeter, Festmeter), 
die Anzahl der Meter, die Anzahl der 
Quadratmeter oder die Anzahl der 
Packungen, anzugeben sind. 

(5) Bei den im Vormerkverkehr 
zur Wiedereinfuhr (Wiederausfuhr) ge­
langenden Waren hat die Mengenabgabe 
der Einfuhr (Ausfuhr)ware zu ent­
sprechen. 

(6) Jeder Anmeldeschein hat auch 
das gesamte Rohgewicht der Sendung zu 
enUiJ I t en. Wurden mehrere An­
meldescheine für die Anmeldung einer 
Sendung verwendet (§ 11 Abs. 6), so 
ist das Rohgewicht nur auf dem ersten 
Anmeldeschein anzugeben. 

§ 18. (1) Als Wert der Ware ist grund­
sätzlich der Wert in österreichischen 
Schilling anzumelden, den die Ware beim 
Grenzübertritt hat (Grenzwert). 

(2) Bei der Einfuhr wertzoll­
pflichtiger Waren ist an Stelle des 
Grenzwertes der Zollwert anzugeben. 

(3) Soweit zur Ermittlung des 
Grenzwertes Beträge in fremder 
Währung herangezogen werden, findet 
für deren Umrechnu'"J in österreich i­
sche Schilling § 9 des Wertzollge­
setzes 1955 sinngemäß Anwendung. 

(3) Wenn dies zur Erhöhung 
des Aussagewertes der Handelsstatistik er­
forderlich und mit dem Grundsatz 
der Zweckmäßigkeit, Einfachheit 
und Kostenersparnis vereinbar ist, 
ist durch Verordnung anzuordnen, daß 
bei bestimmten Waren außer dem Ge­
wicht noch andere Mengenbezeichnungen, 
wie insbesondere die Stückzahl, die 
Anzahl der Paare, die Anzahl der 
Liter, die Anzahl der Kubikmeter 
(Raummeter, Festmeter), die Anzahl 
der Meter, die Anzahl der Quadrat­
meter oder die Anzahl der Packungen, 
anzugeben sind. 

entfällt 

§ 15. (1) Als Wert der Ware ist 
grundsätzlich der Wert in öster­
reichischen Schilling anzumelden, 
den die Ware beim Grenzübertritt 
hat (Grenzwert). 

( 2 ), B e.i der Ein f LI h r wer t z 0 11-
pflichti~erWaren ist an Stelle des 
Grenzwertes der Zollwert anzugeben. 

(3) Soweit zur Ermittlung des 
Grenzwertes Beträge in fremder 
Währung herangezogen werden, findet 
für deren Umrechnung in österreichi­
sche Schilling § 10 des Wertzollqe­
setz es 1980, BGBl. Nr. 221, in der je­
weils geltenden Fassung sinngemäß An­
wendung. 
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§ 19. (1) Bei der Einfuhr besteht der 
Grenzwert aus dem wirklichen 
(fakturierten) Kaufpreis am ausländi­
schen Vers,andort (nach Abzug aller 
Skonti und Rabatte) und den anteils­
mäßigen ausländischen Nebenkosten 
(Fracht-, Versicherungs-, Ver-
packungs-, Zustreifungs-, Lager-
und Speditionskosten, ausländi-
sche Aus- und Durchfuhrabgaben, 
Provisionen usw.) vom ausländi-
schen Versandort bis zur öster­
reichischen Zollgrenze. Die öster­
reichischen Eingangsabgaben und die 
sonstigen inländischen Nebenkosten bilden 
keinen Bestandteil des Grenzwertes. 

(2) Bei der Ausfuhr besteht der 
Grenzwert aus dem wirklichen 
(fakturierten)Verkaufspreis am in­
ländischen Versandort (nach Abzug aller 
Skonti und Rabatte) und ~en Fracht-, 
Versicherungs- und sonstigen inländi­
schen Nebenkosten (Verpackun~s-, Zu­
streifungs-, Lager- und Sp~ditions­
kosten" Ausfuhrabgaben usw.) vom in­
ländischen Versandort bis zur Zoll­
grenze. Die ausländischen Nebenkosten 
(ausländische Fracht- und Versicherungs­
kosten, ausländische Eingangsabgaben 
u. dgl.) bilden keinen Bestandteil des 
Grenzwertes. 

(3) Sind die zur Ermittlung des 
Grenzwertes erforderlichen Fracht-, Ver­
sicherungs- und sonstigen Kosten ab 
oder bis zur österreichischen Zoll­
grenze im Zeitpunkt der Anmeldung nicht 
bekannt, so sind sie durch eine 
möglichst gen aue Schätzung im Sinne der 
Abs. 1 und 2 zu berücksichtigen. 

§ 20. (1) Bei der Rückbringung von Vor­
merkwaren hat der Grenzwert neben dem 
Wert der Vormerkware auch den Wert 
der allfälligen Zutaten sowie die be­
rechneten Veredlungs- oder Ausbesserungs­
kosten zu enthalten. 

§ 16. (1) Bei der Einf hr besteht 
der Grenzwert aus dem atsüchlichen 
(fakturierten) Kaufpre's am aus­
ländischen Versandort nach Abzuq 
aller Skonti und Rabat e) und den 
anteilsmäßigen ausländ sehen 
Nebenkosten (Fracht-, ersichnrungs-, 
Verpaekungs-, Zustrei f ngs-, I. nqcr­
und Speditionskosten, usländisehc 
Aus- und Durehfuhrabga en, Provi­
sionen usw.) vom auslä disehen Ver­
sandort bis zur österr ich ischen 
Zollgrenze. Die österr ichischen 
Eingangsabgaben und di sonstiqen 
inländischen Nebenkost n bilden 
keinen Bestandteil des Grenzwertes. 

(2) Bei der Ausf hr besteht 
der Grenzwert aus dem atsächliehen 
(fakturierten) Verkauf preis am in­
ländischen Versandort (nach Abzug 
aller ?konti und Rabatte) und den 
Fracht-, Versicherungs- und sonsti­
gen inländischen Nebenkosten (Ver­
packungs-, Zustreifungs-, Lager-
und Speditionskosten, Aufuhrabgaben 
usw.) vom inländischen Versandort 
bis zur Zollgrenze. Die ausländi­
schen Nebenkosten (ausländische 
Fracht- und Versicherungskosten, aus­
ländische Eingangsabgaben u. dgl.) 
bilden keinen Bestandteil des Grenz­
wertes. 

(3) Sind die zur rmittlung 
des Grenzwertes erforde lichen 
Fracht -, Versicherungs und sonsti­
gen Kosten ab oder bis ur öster­
reichischen Zollgrenze 'm Zeitpunkt 
der Anmeldung nicht bek nnt, so sind 
sie durch eine möglichs qenaue 
Schätzung im Sinne der bs. 1 und 2 
zu berücksichtigen. 

entfällt 
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(2) Ist der Kaufpreis der Ware 
im Zeitpunkt ihres Übertrittes über die 
Grenze nicht bestimmt oder nicht be­
stimmbar oder liegt überhaupt kein 
Kauf vor (zum Beispiel Einfuhr zur Ver­
edlung auf ausländische Rechnung, 
Wiedereinfuhr von im Ausland auf in­
ländische Rechnung veredelten Waren), 
so ist der Grenzwert aus dem Marktwert 
der Ware am Eingangstag im Eingangsort 
oder in Ermangelung eines solchen 
Marktwertes aus ihrem Schätzungswert 
oder aus dem für Waren gleicher Art 
und Beschaffenheit zuletzt erzielten 
Preis zu berechnen. Wurde die Ware 
nicht unmitteltbar vom ausländischen ~r~ 
sender gekauft, so ist dem Grenzwert 
der Preis zugrunde zu legen, um den die 
Ware vom Empfänger gekauft wurde. 

(3) Ist die Berechnung des 
Grenzwertes aus dem Verkaufspreis nicht 
möglich oder liegt kein Verkauf vor 
(zum Beispiel Ausfuhr zur Veredlung 
auf inländische Rechnung, Wiederausfuhr 
von im Inland auf ausländische Rechnung 
veredelten Waren), so ist er aus dem 
Marktpreis der Ware am Versandort oder 
ihrem Schätzungswert zuzüglich der 
Fracht-, Versicherungs- und sonstigen 
Kosten bis zur österreichischen Grenze 
zu ermitteln. 

§ 21. (1) Wenn bei der Posteinfuhr 
nicht wertzollpflichtiger Waren ein 
Grenzwert nicht feststellbar ist, wird 
der in der Zollerklärung enthaltene 
Wert für die handelsstatistische An­
meldung zugrunde gelegt. 

(2) Bei der Ermittlung des Grenz­
wertes von Rückwaren ist nach Möglich­
keit der bei der ursprünglichen Aus­
fuhr beziehungsweise Einfuhr ange­
meldete Wert heranzuziehen. 

§ 22. Als Gesamtrechnungsbetrag (§ 15 
Abs. 2 lit.f) hat der Endbetrag der 
Faktura einschließlich allfälliger 
Nebenkosten und abzüglich al.ler Rabatte 
und Skonti zu gelten. Vorauszahlungen 
sind nicht in Abzug zu bringen. 

§ 17. (1) Ist der Kaufpreis der Ware 
im Zeitpunkt ihres Übertrittes über 
die Zollgrenze nicht bestimmt oder nicht 
bestimmbar oder liegt überhaupt kein 
Kauf vor (zum Beispiel Einfuhr zur 
Veredlung auf ausländische Rechnung, 
Wiedereinfuhr von im Ausland auf in­
ländische Rechnung veredelten Waren), 
so ist der Grenzwert aus dem Marktwert 
der Ware am Eingangstag im Eingangs­
ort oder in Ermangelung eines solchen 
Marktwertes aus ihrem Schätzungswert 
oder aus dem für Waren gleicher Art 
und Beschaffenheit zuletzt erzielten 
Preis zu berechnen. Wurde die Ware 
nicht unmittelbar vom ausländischen 
Versender gekauft, so ist dem Grenz­
wert der Preis zugrunde zu legen, um 
den die Ware vom Empfänger gekauft 
wurde. 

(2) Ist die Berechnung des 
Grenzwertes aus dem Verkaufspreis 
nicht möglich oder liegt kein Ver­
kauf vor (zum Beispiel Ausfuhr zur 
Veredlung auf inländische Rechnung, 
Wiederausfuhr von im Inland Duf aus­
ländische Rechnung veredelten Waren), 
so ist er aus dem Marktpreis der 
Ware am Versandort oder ihrem 
Schätzungswert zuzüglich der Fracht-, 
Versicherungs- und sonstigen Kosten 
bis zur österreichischen Grenze zu 
ermitteln. 

§ 18. (1) Wenn bei der Posteinfuhr 
nicht wertzollpflichtiger Waren ein 
Grenzwert nicht feststellbar ist, 
wird der in der Zollerklärung ent­
haltende Wert für die handelsstnti­
stische Anmeldung zugrunde gelegt. 

(2) Bei der Ermittlung des Grenz­
wertes von Rückwaren ist nach Möglich­
keit der bei der ursprünglichen Aus­
fuhr beziehungsweise Einfuhr ange­
meldete Wert heranzuziehen. 

§ 19. Als Gesamtrechnungsbetrag (§ 12 
Abs. 2 lit.f) hat der Endbetrag der 
Faktura einschließlich allfälliger 
Nebenkosten und abzüglich aller Rabnttn 
und Skonti zu gelten. Vorauszahlunqen 
sind nicht in Abzug zu bringen. 
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§ 23. (1) Für Ausfuhrsendungen kann 
Unternehmen, die einen umfangreichen 
Geschäftsverkehr mit dem Zollausland 
pflegen und im Zeitpunkt der Anmeldung 
den Grenzwert der Ware und den Gesamt­
rechnungsbetrag der Sendung nicht an­
geben können, vom Österreichischen 
Statistischen Zentral amt auf Antrag die 
nachträgliche unmittelbare Wertanmeldung 
gestattet werden, sofern der Geschäfts­
verkehr hauptsächlich gleichartige Waren 
betrifft. 

(2) Unternehmen, denen die nach­
trägliche unmittelbare Wertanmeldung ge­
stattet ist, haben in die für die Wert­
angaben vorgesehenen Spalten des Anmelde­
scheines einen Hinweis auf die unmittel­
bare Wertanmeldung aufzunehmen. 

§ 24. (1) Als Ursprungsland gilt nach 
Maßgabe der zollrechtlichen Bestimmungen 

a) das Land, aus dem die Ware stammt 
das heißt, in dem sie gewonnen 
oder hergestellt wurde und dabei 
insbesondere hinsichtlich ihrer 
Eigentümlichkeit oder ihres 
Wertes die letzte wesentliche Ver­
änderung erfahren hat. Wurde die 
Ware durch Vermengung, Ver-
mischung oder Verarbeitung mit 
Waren anderer Länder gewonnen, 
dann ist jenes Land als Ursprungs­
land anzugeben, aus dem die über­
wiegende Menge der vermengten, ver­
mischten oder verarbeiteten Ware 
stammt. Ist dieses Land dem Anmelde­
pflichtigen nicht bekannt, so ist 
das Herkunftsland (Abs. 2) anzu­
geben; 

b) bei der Einfuhr inländischer Rück­
waren in den freien Verkehr das 
Land, aus dem die Rückeinfuhr er­
folgt. Die Sendung ist als Rück­
sendung zu bezeichnen; 

entfällt 

entfällt 

§ 20. (1) Als Ursprungs 
Maßgabe der zollrechtlic 

a) das Land, auf das di 
des § 4 des Zollgesetzes 
Ist dieses Land dem 
pflichtigen nicht be 
ist das Herkunftslan 
anzugeben, 

entfällt 

and gilt nach 
en BestimmungPrl 

Definition 
955 zutrifft. 
nmelde­
annt, so 

(Abs. 2) 

c) bei der Wiedereinfuhr im Vor­
merkverkehr das Land, das beim 
Austritt der Ware als Bestimmungs­
land angegeben worden ist. 

b) bei der Wiedereinfuhr im Vor-

(2) Als Herkunftsland ist das Land 
anzugeben, in dem die Ware zum erstenmal 
mit der Bestimmung nach Österreich auf­
gegeben wurde. 

merk ver kehr das Land, das beim 
Austritt der Ware als Bestimmungs­
land angegeben worden ist. 

(2) Als Herkunftsl nd ist das 
Land anzugeben, in dem d e Ware zum 
letzten Mal mit der Best mmunq nach 
Österreich aufgegeben wu deo 

. / . 
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(3) Als Handelsland ist das Land 
anzugeben, mit dem das Ein- oder Aus­
fuhrgeschäft abgeschlossen wurde und 
an das (von dem) der Gegenwert zu 
leisten ist. 

(4) Als Bestimmungland ist anzu­
geben 

a) bei der Ausfuhr ausländischer Rück­
waren aus dem freien Verkehr das 
Land, nach dem die Rücksendung er­
folgt. Die Sendung ist als Rück­
sendung zu bezeichnen; 

b) bei der Ausfuhr im Vormerkverkehr 
das Land, in dem die Veredlung, die 
Ausbesserung oder der Verkauf er­
folgen soll; 

c) in allen anderen Fällen das Land, 
in dem die Ware gebraucht/oder ver­
braucht werden soll; ist dieses 
Land dem Anmeldepflichtigen nicht 
bekannt, so ist das Land anzu­
melden, das das letzte bekannte 
Ziel der Versendung bildet. 

§ 25. (1) Kommen für eine Sendung 
mehrere Ursprungs- oder Bestimmungs­
länder in Betracht, so ist nach Maß­
gabe der folgenden Bestimmungen für 
jedes Land ein eigener Anmeldeschein zu 
verwenden. 

(2) Wenn mehrere Waren einer 
Sendung mit unterschiedlichem Ursprung 
mittels einer für das automatisierte 
Zollerhebungsverfahren vorgesehenen Ein­
gangsabgabenerklärung handelsstatistisch 
anzumelden sind, sind Waren dieser Sen­
dung mit einem Wert von 5000 S oder 
weniger dem Ursprungsland zuzurechnen, 
aus dem der wertmäßig überwiegende Teil 
der Sendung stammt. 

(3) Als Handelsland ist das Land 
anzugeben, mit dem das Ein- oder Aus­
fuhrgeschäft abgeschlossen wurde; 
fehlt ein solches Geschäft, gilt als 
Handelsland jenes Land, in dem die 
Ware zum ersten Mal mit der Be­
stimmung nach Österreich aufgegeben 
wurde beziehungsweise nach dem die 
Ware von Österreich direkt zum Ver­
sand gebracht wird. 

(4) Als Bestimmungsland ist 
anzugeben 

a) bei der Ausfuhr ausländischer 
Rückwaren aus dem freien Verkehr 
das Land, nach dem die Rücksendung 
erfolgt. Die Sendung ist als Rück­
sendung zu bezeichnen; 

b) bei der Ausfuhr im Vormerkverkehr 
das Land, in dem die Veredlung, die 
Ausbesserung oder der Verkauf er­
folgen soll; 

c) in allen anderen Fällen das Land, 
in dem die Ware gebraucht oder ver-

braucht werden soll; ist dieses 
Land dem Anmeldepflichtigen nicht 
beka~nt, so ist das Land anzu­
melden, das das letzte bekannte 
Ziel der Versendung bildet. 

§ 21. (1) Waren einer Sendung, die 
v~rschiedene Ursprungs- oder Be­
stimmungsländer haben, sind nach Ur­
sprungs- oder Bestimmungsland ge­
trennt anzumelden, wenn ihr Wert 
5000 S übersteigt. Übersteigt der 
Wert diesen Betrag nicht, so sind 
sie bei der Anmeldung außer Betracht 
zu lassen .. 

(2) Bei Bundesstaaten ist als 
Ursprungs- oder Bestimmungsland stets 
der Name des Gesamtstaates anzugeben. 
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(3) Weiters sind Teile einer Sen­
dung mit unterschiedlichem Ursprung dem 
Ursprungsland zuzurechnen, aus dem der 
wertmäßig überwiegende Teil der Sendung 
stammt, wenn sie bei gesonderter An­
meldung unter die Befreiungsbestimmungen 
des § 2 fallen würden. 

(4) Bei Bundesstaaten ist als Ur­
sprungs- oder Bestimmungsland stets der 
Name des Gesammtstaates anzugeben. 

(5) Zollager- und Zollfreizonen 
sind als Ursprungs- oder Bestimmungs­
land nur dann anzugeben, wenn dem An­
meldepflichtigen das Ursprungs- oder 
Bestimmungsland der War e nicht be­
kannt ist (§ 9 Abs. 4). 

(6) Bei überseeischen Be­
sitzungen ist neben ihrem Namen auch 
der Staat, dem sie angehören, und der 
Erdteil, in dem sie gelegen sind, anzu­
geben. 

§ 26. (1) In der statistischen An­
meldung sind die Anzahl, Gattung, 
Zeichen und Nummern der Packstücke 
und bei Wagen-und Schiffsladungen die 
Nummern der Fahrzeuge derart anzugeben, 
daß genau ersichtlich ist, in welchem 
Packstück oder Fahrzeug die ange­
meldeten Waren enthalten sind. 

(2) Gelangen Waren unverpackt 
zur Versendung, so ist das Wort 
"unverpackt" einzusetzen. 

§ 27. Im Anmeldeschein ist dem Vordruck 
entsprechend die der Einfuhr oder Aus­
fuhr zugrunde liegende Geschäftsart 
(Lieferung gegen in- oder aus­
ländische Zahlungsmittel, gegen Waren 
oder aus einem anderen Titel) anzu­
geben. 

(3) Zollager und ollfrej­
zonen sind nur nach Maß abe des § 8 
alsUr~prungs- oder Bes immungs­
land anzugeben. 

(A) Gebiete oder 
für die ein eigener Län 
sehen ist, sind nicht a 
Staates, dem sie angehö 
mit ihrem eigenen Lände 
geben. 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

. /. 
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§ 28. Alle Anmeldescheine sind vom 
Anmeldepflichtigen mit der Angabe des 
Ortes und des Tages der Ausfertigung 
zu versehen und zu unterfertigen. 

§ 29. (1) Die öffentlichen Verkehrs­
unternehmungen dürfen nach dem Zollaus­
land gerichtete Sendungen nur dann zur 
Beförderung übernehmen, wenn die stati­
stische Anmeldepflicht erfüllt ist. 

(2) Personen, die Güter gewerbs­
mäßig zur Beförderung übernehmen, dürfen 
für das Zollausland bestimmte Sendungen 
nur dann befördern, wenn ihnen die zur 
ordnungsgemäßen statistischen Anmeldung 
erforderlichen Angaben gemacht worden 
sind. 

(3) Wird den genannten Verkehrs­
unternehmungen und Personen die Be­
stimmung der Waren nach dem Zollaus­
land erst während der Beförderung be­
kannt, dürfen sie dieselben erst 
weiter befördern, wenn die statistische 
Anmeldepflicht erfüllt ist. 

§ 30. (1) Für die Richtigkeit und Voll­
ständigkeit der Angaben in den Anmelde­
scheinen ist der zur Anmeldung Ver­
pflichtete verantwortlich. 

(2) Die Anmeldestellen sind ver­
pflichtet, das Vorliegen der voll­
ständig ausgefüllten handelsstati­
stischen Anmeldescheine und an Hand 
der ihnen zur Verfügung stehenden Be­
helfe auch die Richtigkeit der Ein­
tragungen zu überprüfen. Außerdem hat 
in allen Fällen, in denen nicht be­
reits ein Zollamt als Anmeldestelle 
tätig war, eine Überprüfung der An­
meldescheine durch das abfertigende 
Zollamt zu erfolgen. 

(3) Die Bahnhöfe der Eisenbahnen 
und die Schiffstationen sowie die Flug­
häfen haben die Frachtbriefnummer und 
erforderlichenfalls das Rohgewicht, die 
Postämter die Aufgabenummer und erfor­
derlichenfalls das Rohgewicht einzu­
tragen. Die Anmeldestellen h~b~n jeden 
Anmeldeschein mit dem Abdruck ihres 
Amts(Tages)stempels zu versehen. 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

§ 22. (1) Für die Richtigkeit und Vollständig­
keit der Angaben in den handelsstatistischen 
Anmeldescheinen ist der zur handelsstatisti­
schen Anmeldung Verpflichtete verantwortlich. 

(2) Die Anmeldestellen sind ver­
pfliGhtet, das Vorliegen der voll­
ständig ausgefüllten handelsstatisti­
schen Anmeldescheine und die Richtig­
keit der Eintragungen zu überprüfen. 

(3) Im Sinne des § 8 Abs. 1 ueu 
Bundesgesetzes über die Bundes­
statistik, BGBl.Nr. 91/1965, in der 
jeweils geltenden Fassung, haben 
die Anmeldepflichtigen den Anmelde­
stellen alle zur Überprüfurg der 
handelsstatistischen Anmeldung 
erforderlichen Auskünfte wahr­
heitsgetreu zu erteilen. 

. /. 
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(4) Im Sinne des § 8 des Bundesge­
setzes über die Bundesstatistik, BGBl. 
Nr. 160/1950 haben die Anmeldepflichtigen 
den Anmeldestellen alle Auskünfte wahr­
heitsgetreu zu erteilen, die zur Über­
prüfung der Anmeldung erforderlich sind. 

entfällt 

§ 31. (1) Die ausgefüllten handelsstati- § 23. (1) Die ausgefüll en handels­
eine sind von 
ar dem Öster­
n Zentralamt, 
ßenhandels-

stischen Anmeldescheine sind von den statistischen Anmeldesc 
Zollämtern unmittelbar dem Österrei- den Zollämtern unmittel 
chischen Statistischen Zentralamt, reichischen Statistisch 
dem die Besorgung der Außenhandels- dem die Besorgung der A 
statistik obliegt, einzusenden. statistik obliegt, einz 

die notwendigen Daten nicht 
tionsunterstützt auswertbare 
im Rahmen eines Datenverbund 
schen Statistischen Zentrala 
werden. 

sen den, so fe r r~ p 

ittels automa-
Datenträgern od(~r 

s eiem Österrejchi­
t bekann t geqelJPll 

(2) Die Anmeldepflichtigen sowie 
alle im Inland wohnhaften Personen, 
deren Namen (Firma) nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes auf 
den Anmeldescheinen verzeichnet sind, 
haben dem Österreichischen Stati­
stischen Zentral amt über Aufforderung 
alle Auskünfte zu erteilen und alle 
Belege vorzulegen, die für die Ver­
arbeitung der Anmeldescheine er­
forderlich sind. 

(3) Ebenso haben die An­
meldestellen das Österreichische Stati­
stische Zentralamt bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches zu unterstützen. 

§ 32. (1) Alle auf Grund dieses Bundes­
gesetzes gemachten Angaben unterliegen 
der Geheimhaltungspflicht gemäß § 9 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Bundesstatistik. 

(2) Diese Angaben dürfen auch 
nicht anderen Behörden oder Ämtern be­
kanntgegeben werden, sofern dies 
nicht zur Erhebung der im Anmelde­
verfahren zu entrichtenden Gebühren 
und deren Überprüfung oder zur Ein­
leitung oder Durchführung eines 
Strafverfahrens erforderlich ist. 

(2) Die Anmeldepflichtigen 
sowie alle im Inland wohnhaften Per­
sonen, deren Namen (Firma) nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf den handelsstatistis hen Anmelde­
scheinen verzeichnet sind, haben dem 
Österreichischen Statistischen Zentral­
amt über Aufforderung al e Auskünfte 
zu erteilen und alle Bel ge vorzu­
legen, die für die Verar eitung der 
handelsstatistischen Anm Idescheine 
erforderlich sind. 

entfÄllt 

§ 24. (1) Alle auf Grund 
gesetzes gemachten Angab 
der Geheimhaltungspflich 
§ 10 des Bundesstatistikq 

(2) Diese Angaben 
nicht anderen Behörden 0 

bekannt gegeben werden, s 
nicht zur Erhebung der i 
statistischen Anmeldever 
entrichtenden Gebühren u 
Überprüfung oder zur Ein 

dieses Bundefl­
nunterliegen 

im Sinne des 
setzes 19(i'). 

ürfen auch 
er Ämtern 
fern dies 
handels-

oder Durchführung ei es Straf-
verfahrens erforderlich . st . 

. /. 
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§ 33. Zuwiderhandlungen gegen die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes sind 
unter sinngemäßer Anwendung des § 10 
des Bundesgesetzes über die Bundes­
statistik zu ahnden. 

§ 34. Das Gebührengesetz 1957, 
BGBl.Nr. 267, wird wie folgt ge­
ändert: 
Im § 14 wird nach TP. 15 eine 
TP 16 mit folgendem Wortlaut 
angefügt: 
"16 Anmeldungen für Zwecke der 

amtlichen Handelsstatistik 

(1) Anmeldungen (Anmelde­
scheine, Durchschriften der Be­
schaubefunde, ausländische Zoll­
erklärungen) 

a) bei der Durchfuhr mit oder ohne 
Neuaufgabe im Zollgebiet für 
jede Sendung .............•. 20 g j 

b) im Postverkehr 
für jede Postkarte ......... 30 gj 

c) in allen anderen Fällen der Ein­
oder Ausfuhr für jede ange­
fangenen 1000 kg des Rohge­
wichtes, 
bei unverpackten Waren ein­
schließlich Flüssigkeiten in 
Tankwagen für jede angefangenen 
1000 kg des Eigenge-
wichtes ..................•. 50 g. 

(2) Erfolgt die Gebührenbe­
messung nach dem Gewicht, so ist bei 
Sendungen, die mehrere Warengattungen 
enthalten, nicht das Gewicht der 
einielnen Waren, sondern das Gesamt­
gewicht der Sendung, bei Sammel­
ladungen das Gewicht der gesondert 
anzumeldenden Teilmenge der Ladung 
maßgebend." 

§ 35. Das Außenhandelsförderungs­
Beitragsgesetz, BGBl.Nr. 214/1954, 
wird wie folgt geändert: 
§ 2 hat zu lauten: 

"§ 2. (1) Bei tragspflichtig sind die 
Absender und Empfänger von Waren, die 
über die Grenzen des Zollgebietes aus­
oder eingeführt werden. 

§ 25. Zuwiderhandlungen gegen die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetze~ sind 
unter sinngemäßer Anwendung des § 11 
des Bundesstatistikgesetzes 1965 zu 
ahnden. 

siehe § 26 
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(2) Der Außenhan~elaförderungs­
beitrag wird nicht erhoben 

a) für Waren, die im Eingangs- oder 
Ausgangsvormerkverkehr abgefertigt 
werden; 

b) für Waren, die im gebundenen Ver­
kehr ein- oder ausgeführt werden, 
sofern es sich nicht um Waren des 
inländischen freien Verkehrs 
handelt, die durch Einlagerung in 
ein Zollager zollhängig geworden 
sind; 

c) für Rückwaren, soweit für diese 
nach den Zollvorschriften die Zoll­
freiheit vorgesehen ist; 

d) für Waren, die nicht für Zwecke 
der Handelsstatistik anzumelden 
sind." 

§ 36. (1) Das Handelsstatistische 
Gesetz, BGBl.Nr. 253/1924, in der 
Fassung des Art. 11 der Gebühren­
novelle 1950, BGBl.Nr. 7/1951, und 
die Verordnung des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau, BGBl. 
Nr. 241/1953, in der Fassung der 
Verordnungen BGBl.Nr. 205/1948, BGBl. 
Nr. 143/1950 und BGBl.Nr. 48/1952, 
verlieren ihre Wirksamkeit. 

(2) Das Bundesgesetz vom 
12. Juli 1950, BGBl.Nr. 160, über 
die Bundesstatistik bleibt unberührt. 
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§ 37. Dieses Bundesgesetz tritt mit 
1. September 1958 in Kraft. 

§ 38. Mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes ist der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen 
mit den Bundesministern für Finanzen, 
für Land- und Forstwirtschaft sowie 
für Verkehr betraut. Mit der Voll­
ziehung des § 1 Abs. 3 ist der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie betraut. Mit der Vollziehung des 
§ 1 Abs. 4 ist der Bundesminister für 
Verkehr betraut. Mit der Vollziehung 
der §§ 34 und 35 ist der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut. 

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz 
tritt mit 1. Jänner 1988 in 
Kraft. 

(2) Das Handelsstatistische 
Gesetz 1958, BGBl.Nr. 137/~958, 
in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl.Nr. 122/1973, BGBl.Nr. 638/1977 
und BGBl.Nr. 671/1978, trit mit 
Ausnahme seines § 34 und der 
dazugehörigen, im § 38 enthaltenen 
Vollzugsklausel mit Ablauf des 
31. Dezember 19~ außer Kraft. 

(3) Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes können von 
dem auf die Kundmachung folgenden 
Tag an erlassen werden; sie 
treten jedoch frühestens gleich­
zeitig mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

§ 27. Mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes ist in Fällen von 
im § 1 Abs. 2 vorgesehenen be­
scheidmäßigen Erledigungen der 
Bundeskanzler, in den übrigen 
Fällen dieser Bestimmung sowie 
hinsichtlich des § 1 Abs. 3 
lit. a der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 
hinsichtlich des § 1 Abs. 3 
lit. b der Bundesminister für 
Finanzen betraut. Soweit das 
Einschreiten der Zollämter be­
troffen ist, ist mit der Voll­
ziehung dieses Bundesgesetzes 
der Bundesminister für Finanzen, 
im übrigen der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegen­
heiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen be­
traut; sofern Waren betroffen 
sind, für die der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nach 
dem Außenhandelsgesetz 1984, 
BGBl.Nr. 184, zur Erteilung der 
Aus- oder Einfuhrbewilligung zu­
ständig ist, ist auch das Einver­
nehmen mit diesem Bundesminister 
herzustellen. 
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